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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, in der Anlage den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Novellierung des Pensionskassengesetzes und des Einkommen­

steuergesetzes samt Erläuterungen, der an die beteiligten Ressorts, Kammern und sonstigen 

Institute zur Begutachtung bis 30. August 1996 versandt wurde, zu übermitteln. 
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xxx. Bundesgesetz, mit dem das Pensionskassengesetz und das EStG 1988 geändert 
wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Änderung des Pensionskassengesetzes 

Das Pensionskassengesetz. zuletzt geändert mit dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 209/ 1 992. 
wi rd wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz lauten: 

"Die von einer Pensionskasse auszuzahlenden Pensionen dürfen bei Eintritt des Leistungs­
falles nur dann abgefunden werden. wenn der Barwert des Leistungsanspruches 1 20 000 S 
nicht übersteigt oder wenn sich eine Person. die einen Anspruch im Sinne dieses Bundesge­
setzes auf eine Witwen- oder Witwerpension hat. wiederverehelicht hat." 

2. Nach § 1 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

"(2a) Der in Abs. 2 genannte Abfindungsgrenzbetrag von 1 20 000 S vermindert oder 
erhöht sich jeweils dann in Schritten zu 5 000 S. wenn seine Veränderung aufgrund Valori­
sierung mit dem entsprechend dem vom Österreich ischen Statistischen Zentralamt für den 
Monat Juli eines Kalenderjahres verlautbarten Verbraucherpreisindex 1 986 oder des an sei­
ne Stelle tretenden Indexes gegenüber dem 1 .  Jänner 1 997 den Betrag von 5 000 S über­
steigt oder unterschreitet. Der neue Abfindungsgrenzbetrag gilt ab 1 .  Jänner des auf die 
Anpassung folgenden Kalenderjahres. Der Bundesminister für Finanzen hat den neuen Ab­
findungsgrenzbetrag sowie den Zeitpunkt, ab dem dieser wirksam wird. im Amtsblatt der 
Österreichischen Finanzverwaltung kundzumachen. "  

3. § 2 Abs. 2 lautet: 

"(2) Wenn die jährlichen Veranlagungserträge (Anlage 2 zu § 30. Formblatt B. Pos. A. 
1.) bezogen auf das Vermögen (Summe der Pos. I. - X. und Pos. XI. Z 2 lit. a gemäß Anlage 
2 zu § 30. Formblatt A. Aktiva, abzüglich Pos. 111. Z 1 gemäß Anlage 2 zu § 30. Formblatt A. 
Passiva) einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft im zeit- und volumsgewichteten 
Durchschnitt der letzten 60 Monate nicht mindestens die Hälfte der durchschnittlichen mo­
natlichen Sekundärmarktrendite der Bundesanleihen der vorangegangen 60 Monate abzüg­
lich 0.75 Prozentpunkte erreichen, so ist der Fehlbetrag dem Vermögen dieser Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft aus den Eigenmitteln der Pensionskasse gutzuschreiben. " 

4. § 5 samt Überschrift lautet: 

"Begriffsbestimmungen 

§ 5 .  Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 
1 .  Anwartschaftsberechtigte: diejenigen natürlichen Personen. die 

a) auf Grund 
aa) eines bestehenden oder früheren Arbeitsverhältnisses oder 
bb) von § 1 Abs. 2 BPG 
in Folge von Beiträgen des Arbeitgebers und allenfalls auch eigener 
Beiträge einen Anspruch auf eine zukünftige Leistung entsprechend 
dem Pensionskassenvertrag haben oder 

b) als Arbeitgeber den Arbeitnehmern eine Beteiligung am Pensionskas­
sensystem ermöglicht haben und für sich selbst Pensionskassenbei­
träge leisten oder geleistet haben oder 

c) als Mitglieder von Vertretungsorganen juristischer Personen des Privat­
rechts aus dieser Tätigkeit andere Einkünfte als solche aus nicht 
selbstständiger Tätigkeit (§ 25 EStG 1 988) beziehen. wenn der Arbeit-
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geber Träger einer betrieblichen Pensionskasse ist oder den Arbeit­
nehmern eine Beteiligung am Pensionskassensystem ermöglicht hat; 

2 .  Leistungsberechtigte: diejenigen natürlichen Personen, denen die Pensions­
kasse entsprechend dem Pensionskassenvertrag bereits folgende Pensionen 
zu erbringen hat: 
a) Eigenpensionen (insbesonders Alters- und Invaliditätspension) oder 

2 

b) Hinterbliebenenpensionen (Witwer-, Witwen- und Waisenpension) 
nach dem Ableben eines Anwartschaftsberechtigten oder Berechtigten 
aus einer Eigenpension; 

3. Nachschußpflicht: die Verpflichtung des Arbeitgebers 
a) unvorhergesehene Deckungslücken, die auf Grund unzutreffender An­

nahmen in den Rechnungsgrundlagen (§ 20 Abs. 2 Z 3) entstanden 
sind, binnen längstens zehn Jahren zu schließen; die Überweisung der 
Beiträge hat jährlich mit mindestens je einem Zehntel der ursprüngli­
chen Deckungslücke zu erfolgen, 

b) andere Deckungslücken unverzüglich durch Leistung von Einmalbei­
trägen zu schließen. " 

5. § 6 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Die Aktien müssen auf Namen lauten." 

6. § 6a samt Überschrift lautet: 

"Eigentümerbestimmungen 

§ 6a. ( 1 )  Wer beabsichtigt, wenigstens 10 vH des Grundkapitals einer Pensionskasse 
direkt oder indirekt zu halten, hat dies zuvor dem Bundesminister für Finanzen unter Angabe 
des Betrages dieser Beteiligung schriftlich anzuzeigen. 

(2) Wer beabsichtigt, seine Beteiligung im Ausmaß von wenigstens 10 vH an einer 
Pensionskasse derart zu erhöhen, daß die Grenzen von 20 vH, 33 vH oder 50 vH des Kapi­
tals erreicht oder überschritten werden, oder die Pensionskasse zu seinem Tochterunter­
nehmen zu machen, hat dies zuvor dem Bundesministerium für Finanzen schriftlich anzuzei­
gen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat innerhalb von drei Monaten nach einer An­
zeige gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 die beabsichtigte Beteiligung zu untersagen, wenn die in 
§ 9 Z 2 und 3 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen. Wird die Beteiligung nicht unter­
sagt, so kann der Bundesminister für Finanzen eine Frist vorschreiben, innerhalb der die in 
Abs. 1 und 2 genannten Absichten verwirklicht werden dürfen. 

(4) Die Meldepflichten gemäß Abs. 1 und 2 gelten in gleicher Weise für die beabsich­
tigte Aufgabe einer Beteiligung im Sinne von Abs. 1 und für die beabsichtigte Unterschrei­
tung der in Abs. 2 genannten Grenzen für Beteiligungen an einer Pensionskasse. 

(5) Besteht die Gefahr, daß der durch Eigentümer, die zu mehr als 1 0  vH direkt oder 
indirekt an der Pensionskasse beteiligt sind, ausgeübte Einfluß den im Interesse einer soli­
den und umsichtigen Führung der Pensionskasse zu stellenden Ansprüchen nicht genügt, so 
hat der Bundesminister für Finanzen die zur Abwehr dieser Gefahr oder zur Beendigung ei­
nes solchen Zustands erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen sind 
insbesondere: 

1 .  Maßnahmen gemäß § 33 Abs. 4 oder 
2 .  Sanktionen gegen die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 3 3  Abs. 6 Z 2 oder 
3 .  die Stellung des Antrages bei dem für den Sitz der Pensionskasse zuständi­

gen, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz zu­
ständigen Gericht auf Anordnung des Ruhens der Stimmrechte für jene Akti­
en, die von den betreffenden Aktionären gehalten werden, 
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a) für die Dauer dieser Gefahr, wobei deren Ende vom Gerichtshof fest­
zustellen ist, oder 

b) bis zum Kauf dieser Aktien durch Dritte nach erfolgter Nichtuntersa­
gung gemäß Abs. 3; 

das Gericht entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat geeignete Maßnahmen, insbesondere ge­
mäß Abs. 5 Z 1 und 2, gegen die in den Abs. 1 und 2 genannten Aktionäre zu ergreifen, 
wenn sie ihren Anzeigeverpflichtungen nicht nachkommen oder wenn sie eine Beteiligung 
entgegen einer Untersagung gemäß Abs. 3 erwerben. Die Stimmrechte für jene Aktien, die 
von den betreffenden Aktionären gehalten werden, ruhen 

1. bis zur Feststellung des Bundesministers für Finanzen, daß der Erwerb der 
Beteiligung gemäß Abs. 3 nicht untersagt wird oder 

2 .  bis zur Feststellung des Bundesministers für Finanzen, daß der Grund für die 
erfolgte Untersagung nicht mehr besteht. 

3 

(7) Verfügt ein Gerichtshof das Ruhen der Stimmrechte gemäß Abs. 5, so hat das 
Gericht gleichzeitig einen Treuhänder zu bestel len, der den Anforderungen des § 9 Z 2 zu 
entsprechen hat, und ihm die Ausübung der Stimmrechte zu übertragen. Im Fall des Abs. 6 
hat der Bundesminister für Finanzen unverzüglich beim gemäß Abs. 5 zuständigen Gerichts­
hof die Bestellung eines Treuhänders zu beantragen, sobald ihm bekannt wird, daß die 
Stimmrechte ruhen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen und auf Ver­
gütung für seine Tätigkeit, deren Höhe vom Gericht festzusetzen ist. Die Pensionskasse und 
die betreffenden Aktionäre haften dafür zur ungeteilten Hand. Gegen Beschlüsse, mit denen 
die Höhe der Vergütung des Treuhänders und der ihm zu ersetzenden Auslagen bestimmt 
wird, steht den Verpflichteten der Rekurs offen. Gegen die Entscheidung des Oberlandesge­
richtes findet ein weiterer Rechtszug nicht statt. 

(8) Bei der Feststel lung der Stimmrechte gemäß Abs. 1, 2 und 4 ist § 92 Börsegesetz 
anzuwenden. "  

7. § 7 Abs. 2 lautet: 

"(2) Das eingezahlte Grundkapital einer überbetrieblichen Pensionskasse hat minde­
stens 70 Millionen Schil ling zu betragen. "  

8 .  § 8 Abs. 2 Z 8 lautet: 

"8 .  bei betrieblichen Pensionskassen die Betriebsvereinbarung betreffend die 
Gründung einer betrieblichen Pensionskasse und allfällige Vereinbarungen 
gemäß Vertragsmuster. 11 

9.  § 9 lautet: 

"§ 9 .  Die Konzession ist zu erteilen, wenn 
1 .  weder die Satzung noch der Geschäftsplan Bestimmungen enthalten, welche 

die Erfüllung der Verpflichtungen der Pensionskasse oder die ordnungsgemä­
ße Verwaltung der Pensionskasse nicht gewährleisten; 

2 .  die Personen, die wenigstens 1 0  vH des Grundkapitals der Pensionskasse 
halten, den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Pensi­
onskasse zu stellenden Ansprüchen genügen; 

3. die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die Eigentümer, die we­
nigstens 10 vH des Grundkapitals der Pensionskasse halten, angehören, eine 
wirksame Aufsicht über die Pensionskasse nicht behindert; 

4.  die Pensionskasse für einen Kreis von mindestens 1 000 Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten bestimmt ist; 

5. das Eigenkapital gemäß § 7 dem Vorstand uneingeschränkt und ohne Bela­
stung im Inland zur freien Verfügung steht; 

6 .  der Sitz der Pensionskasse und ihre Hauptverwaltung im Inland liegen; 
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7. die Pensionskasse in der Rechtsform einer Aktiengesel lschaft betrieben wird; 

4 

8. bei betrieblichen Pensionskassen die Betriebsvereinbarung betreffend die 
Gründung einer betrieblichen Pensionskasse und al lfäl lige Vereinbarungen 
gemäß Vertragsmuster den Vorschriften des Betriebspensionsgesetzes (BPG) 
entsprechen; 

9. bei keinem Mitglied des Vorstandes ein Ausschließungsgrund im Sinne des 
§ 1 3  Abs. 1 bis 6 GewO 1 994 vorliegt; 

10. gegen kein Mitglied des Vorstandes eine gerichtliche Voruntersuchung wegen 
einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Feiheitsstrafe bedrohten Hand­
lung eingeleitet worden ist, bis zur Rechtskraft der Entscheidung, die das 
Strafverfahren beendet; 

1 1 . die Mitglieder des Vorstandes auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet 
sind und die für den Betrieb der Pensionskasse erforderlichen Eigenschaften 
und Erfahrungen haben; die fachliche Eignung eines Mitgliedes des Vorstan­
des setzt voraus, daß dieser in ausreichendem Maße theoretische und prakti­
sche Kenntnisse in den beantragten Geschäften gemäß § 1 Abs. 2 sowie 
Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung einer 
a) überbetrieblichen Pensionskasse ist anzunehmen, wenn eine zumin­

dest dreijährige leitende Tätigkeit im Pensionskassen-, Bank- oder 
Versicherungswesens nachgewiesen wird; 

b) betrieblichen Pensionskasse ist auch dann anzunehmen, wenn eine 
leitende Tätigkeit im Personal- oder Finanzbereich bzw. dazu verwand­
ten Bereichen des Arbeitgebers nachgewiesen wird; 

1 2 .  mindestens ein Mitglied des Vorstandes den Hauptwohnsitz in Österreich hat; 
1 3. mindestens ein Mitglied des Vorstandes die deutsche Sprache beherrscht; 
1 4. eine Pensionskasse mindestens zwei Vorstandsmitglieder hat und in der Sat­

zung die Einzelvertretungsvollmacht, eine Einzelprokura oder eine Hand­
lungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist; 

1 5. kein Mitglied des Vorstandes einer überbetrieblichen Pensionskasse einen 
anderen Hauptberuf außerhalb des Pensionskassen-, Bank- oder Versiche­
rungswesens sowie der Pensionsvorsorgeberatung ausübt . "  

1 0. § 10 Abs. 1 Z 5 lautet: 

"5. wenn die Voraussetzungen des § 33 Abs. 6 Z 3 vorliegen."  

1 1 . § 10 Abs. 3 lautet: 

"(3) Das Gericht hat auf Antrag der Finanzprokuratur, die vom Bundesminister für Fi­
nanzen in Anspruch zu nehmen ist, Abwickler zu bestellen, wenn die sonst zur Abwicklung 
berufenen Personen keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten. Ist der 
Bundesminister für Finanzen der Ansicht, daß die zur Abwicklung berufenen Personen keine 
Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten, so hat er im Wege der Finanzprokura­
tur bei dem für den Sitz der Pensionskasse zuständigen, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
in Handelssachen erster Instanz zuständigen Gerichtshof die Bestellung geeigneter Abwick­
ler zu beantragen; der Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen." 

1 2. In § 1 1  Abs. 1 Z 4 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 5 wird an­
gefügt: 

"5. bei Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 8 Abs. 1 )." 

1 3. § 1 1  wird nachstehender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Die Zurücklegung der Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 ist nur wirksam, wenn sie 
schriftlich erfolgt und zuvor sämtliche Pensionskassengeschäfte abgewickelt  worden sind." 

1 4. § 1 2  Abs. 2 bis 5 lauten: 
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"(2) Abweichend von Abs. 1 ist jedoch die Führung mehrerer Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaften in einer Pensionskasse zulässig, sofern diese jeweils für mindestens 
1 000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte geführt werden. 

(3) Die in Abs. 2 festgelegte Mindestanzahl von Anwartschafts- und Leistungsberech­
tigten je Veranlagungs- und Risikogemeinschaft darf längstens auf die Dauer von fünf Jah­
ren nach Errichtung der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft oder nach dem letztmaligen 
Unterschreiten der Mindestanzahl unterschritten werden. Die Anzahl der die in Abs. 1 ge­
nannte Grenze unterschreitenden Veranlagungs- und Risikogemeinschaften einer Pensions­
kasse darf jedoch nie über drei steigen. 

(4) Die Weiterführung einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft, die die in Abs. 2 
festgelegte Mindestanzahl an Anwartschafts- und Leistungsberechtigten unterschritten hat, 
ist entgegen Abs. 3 auch zulässig, wenn 

1 .  die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft nur mehr ausschließlich für An­
wartschafts- und Leistungsberechtigte eines Arbeitgebers geführt wird, 

2 .  keine neuen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten hinzukommen und 
3 .  der Prüfaktuar bestätigt, daß in dieser Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

die Belange der Leistungsberechtigten ausreichend gewahrt werden und die 
Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen als dauernd erfül lbar an­
zusehen sind. 

Abs. 3 letzter Satz ist auf die Fälle des Abs. 4 nicht anzuwenden. Die Beschränkung der Z 2 
gilt nicht für betriebliche Pensionskassen mit unbeschränkter Nachschußpflicht des Arbeit­
gebers. 

(5) Sowohl die Trennung als auch die Zusammenlegung von Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaften darf nur mit Wirksamkeit zum Bilanzstichtag erfolgen und bedarf der Be­
wil ligung des Bundesministers für Finanzen. Die Bewil ligung ist zu erteilen, wenn 

1 .  bei Trennung einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft mindestens eine 
der betroffenen Veranlagungs- und Risikogemeinschaften weiterhin für min­
destens 1 000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte geführt wird und 

2 .  der Prüfaktuar bestätigt, daß dadurch die Belange der Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten nicht beeinträchtigt werden und die Verpflichtungen aus 
den Pensionskassenverträgen weiterhin als dauernd erfüllbar anzusehen sind. 

1 5. § 1 5  Abs. 3 Z 9 lautet: 

"9. die Voraussetzungen für Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 1 0; "  

1 6. Nach § 1 5  Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

"(3a) Verbleibt ein Arbeitnehmer gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 oder 5 BPG oder gemäß § 6 
Abs. 3 Z 1 oder 3 BPG bei der Pensionskasse, so sind der Pensionskassenvertrag und die 
§§ 5 und 6 BPG anzuwenden. Wenn der Anhang zum Pensionskassenvertrag eine entspre­
chende Mustervereinbarung enthält, dann kann zwischen der Pensionskasse und dem Ar­
beitnehmer eine Vereinbarung über ausschließlich folgende Punkte abgeschlossen werden: 

1 .  Informationspflichten des Arbeitnehmers gegenüber der Pensionskasse; 
2. Informationspflichten der Pensionskasse gegenüber dem Arbeitnehmer; 
3 .  eine al lfäl lige Erklärung des Arbeitnehmers gemäß §§ 5 Abs. 2 Z 5 oder 

6 Abs. 3 Z 3 BPG; 
4. Zahlungsweise und Fäl l igkeit al lfäl liger Beitragszahlungen; 
5. Zahlungsweise und Fäl l igkeit der Leistungen. 

Änderungen des Pensionskassenvertrages und/oder der Betriebsvereinbarung sind in der 
Mustervereinbarung ausgeschlossen. Eine zwischen der Pensionskasse und dem Arbeit­
nehmer abgeschlossene Vereinbarung erlischt, sobald der Arbeitgeber nach einer Zah­
lungseinstel lung gemäß § 6 Abs. 1 BPG seine Zahlungen wieder aufnimmt. "  

1 7. Nach § 1 5  wird folgender § 1 5a eingefügt: 
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"§ 1 5a. ( 1 )  Anwartschaftsberechtigte gemäß § 5 Z 1 lit. b oder c dürfen nur einbezo­
gen werden, wenn nach dem Pensionskassenvertrag 

so 

1 .  sämtliche im PKG und BPG normierten Fristen für alle Anwartschaftsberech­
tigten gleich anzuwenden sind, 

2. die Wartezeit für die Einbeziehung aller AnwartschaftsbereChtigten maximal 
fünf Jahre beträgt,; 

3. keine Differenzierung nach Stichtagen für die Einbeziehung in die Pensions­
kasse oder den Ausschluß aus der Pensionskasse besteht und 

4 .  die Höhe der Beitragsleistung gemäß § 15 Abs. 3 Z 1 für alle Anwartschafts­
berechtigten gleich ist. 

(2) Soferne Anwartschaftsberechtigte gemäß § 5 Z 1 lit b oder c einbezogen werden, 

1 .  hat der Pensionskassenvertrag zusätzlich folgende Bestimmungen zu enthal­
ten: 
a) Die Höhe der Bemessungsgrundlage des Arbeitgeberbeitrages, wobei 

die Bemessungsgrundlage das Maximum aus der doppelten jährlichen 
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage und 1 20 vH der Bemessungsgrundla­
ge des bestverdienenden Arbeitnehmers nicht übersteigen darf; 

b) das Pensionsalter; dieses hat dem Pensionsalter, das im Pensionskas­
senvertrag für Anwartschaftsberechtigte gemäß § 5 Z 1 lit. a festge­
setzt ist, zu entsprechen; 

c) die Voraussetzungen für die Gewährung einer Invaliditätsvorsorge, 
wobei eine Leistung nur dann erbracht werden darf, wenn ein Bescheid 
einer gesetzlichen Pensionsversicherungsanstalt oder einer berufs­
ständischen Altersvorsorgeeinrichtung auf Zuerkennung einer Beruf­
sunfähigkeitspension vorliegt. 

2. sind folgende Bestimmungen zusätzlich anzuwenden: 
a) § 3 Abs. 4 BPG hinsichtlich einer zusätzlichen eigenen Beitragslei­

stung; 
b) § 4 BPG hinsichtlich der Verfügungs- und Exekutionsbeschränkungen 

von gemäß Z 3 in Verbindung mit § 5 BPG unverfallbaren Anwartschaf­
ten; 

c) § 5 BPG hinsichtlich der Unverfallbarkeit der Beitragsleistung; das 
Ausscheiden aus der Funktion im Sinne des § 5 Z 1 lit b oder c ist einer 
Beendigung des Dienstverhältnisses gleichzusetzen; 

d § 6 BPG hinsichtlich des Einstellens, Aussetzens oder Einschränkens 
der Beitragsleistung ." 

1 8 . § 17 lautet: 

"§ 1 7. ( 1 )  Eine Kündigung des Pensionskassenvertrages durch den Arbeitgeber oder 
durch die Pensionskasse darf nur erfolgen, wenn eine Übertragung der gemäß Abs. 4 zu 
übertragenden Vermögensteile auf eine andere Pensionskasse sichergestellt ist. Die Kündi­
gung des Pensionskassenvertrages kann rechtswirksam nur für alle von diesem Pensions­
kassenvertrag erfaßten Anwartschafts- und Leistungsberechtigten gemeinsam erfolgen. 

(2) Die Kündigungsfrist für den Pensionskassenvertrag durch den Arbeitgeber oder 
durch die Pensionskasse beträgt ein Jahr; die Kündigung darf nur mit Wirksamkeit zum Bi­
lanzstichtag der Pensionskasse ausgesprochen werden. 

(3) Nach Ausscheiden eines Arbeitgebers aus einem Konzern gemäß § 3 Abs.  3 sind, 
soweit Übertragungsbedarf besteht, die gemäß Abs. 4 zu übertragenden Vermögenswerte 
mit Wirksamkeit zum nächstfolgenden Bilanzstichtag der betroffenen betrieblichen Pensi­
onskasse auf eine andere Pensionskasse zu übertragen. 

(4) Der Wert der im Falle der Kündigung zu übertragenden Vermögensteile ist im 
Pensionskassenvertrag festzulegen. Das Mindestausmaß beträgt 95 vH der geschäftsplan-
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mäßig zu bildenden Deckungsrückstellung zuzüglich 95 vH der Schwankungsrückstellung 
der betroffenen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten. 

(5) Die Übertragung des Unverfallbarkeitsbeitrages (§ 5 Abs. 1 und 1 a BPG) eines 
Anwartschaftsberechtigten nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses oder nach Widerruf 
durch den Arbeitgeber hat zuzüglich angemessener Verzinsung binnen sechs Monaten nach 
Verlangen des Anwartschaftsberechtigten zu erfolgen. Die Höhe des Unverfallbarkeitsbeitra­
ges ist im Pensionskassenvertrag festzulegen. " 

19. § 1 8  Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Die Anwartschaftsberechtigten sind jährlich mit Stichtag zum Abschlußstichtag bei Änderun­
gen gegenüber dem Vorjahresstichtag schriftlich über die erworbenen Ansprüche auf Alters­
und Hinterbliebenen- und Invaliditätsleistungen und im Falle des Beitragsprimates zusätzlich 
über die geleisteten Beiträge zu informieren; die Leistungsberechtigten sind bei jeder Ände­
rung der Leistung zu informieren." 

20. § 1 8  Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Arbeitgeber hat die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten vom Abschluß 
eines Pensionskassenvertrages und von jeder späteren Änderung des Pensionskassenver­
trages zu informieren. Die Pensionskassen und der Arbeitgeber haben den Anwartschafts­
und Leistungsberechtigten auf deren Verlangen über den Inhalt des Pensionkassenvertrages 
Auskunft zu erteilen." 

2 1 .  § 20 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Geschäftsplan hat sämtliche zum Betrieb des Pensionskassengeschäftes 
erforderlichen Angaben und Parameter zu enthalten, insbesondere: 

1 .  Die Arten der angebotenen Leistungen; 
2 .  die Darlegung der Verhältnisse, die für die Wahrung der Belange der Anwart­

schafts- und Leistungsberechtigten und für die Beurteilung der dauernden 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen der Pensionskasse erheblich sind; 

3 .  die Rechnungsgrundlagen (Wahrscheinlichkeitstafeln, Zinsfuß, Kostenzu­
schläge, vorgesehene rechnungsmäßige Überschüsse); 

4. die Grundsätze und Formeln für die Berechnung der Pensionskassenbeiträge 
und der Leistungen; diese sind durch Zahlenbeispiele zu erläutern; 

5 .  die Formeln für die Berechnung des Mindestertrages gemäß § 2 Abs. 2; 
6. die Formeln für die Berechnung der zugeordneten Vermögensteile gemäß 

§ 1 7  Abs. 4." 

22.  § 20 Abs. 4 lautet: 

"(4) Der Geschäftsplan sowie jede Änderung des Geschäftsplanes bedarf der Bestäti­
gung durch den Prüfaktuar und der Bewilligung des Bundesministers für Finanzen. Der 
Prüfaktuar darf den Geschäftsplan nur bestätigen, wenn dieser den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik entspricht. Die Bewilligung des Bundesministers für Finanzen ist 
zu versagen, wenn die Belange der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht ausrei­
chend gewahrt, insbesondere die Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen nicht 
als dauernd erfüllbar anzusehen sind. "  

23.  § 20 Abs. 5 entfällt. 

24. Nach § 20 wird folgender § 20a samt Überschrift eingefClgt: 

"Aktuar 

§ 20a. ( 1 )  Die Pensionskasse hat einen versicherungsmathematischen Sachverstän­
digen (Aktuar) zu bestellen, der die Erstellung des Geschäftsplanes vorzunehmen oder zu 
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leiten und dessen Einhaltung zu überwachen hat. Soll zum versicherungsmathematischen 
Sachverständigen ein Mitglied des Vorstandes der Pensionskasse bestellt werden, so obliegt 
die Bestellung dem Aufsichtsrat. 

(2) Als Aktuar einer Pensionskasse darf eine Person, bei der Ausschließungsgründe 
vorliegen, nicht tätig sein. Als Ausschließungsgründe sind jene Umstände anzusehen, die 
eine ordnungsgemäße versicherungsmathematische Durchführung der Pensionskassenge­
schäfte nicht wahrscheinlich erscheinen lassen. Ausschließungsgründe liegen insbesondere 
vor, wenn 

1. 

2.  

3 .  
4. 

der Aktuar einen Tatbestand im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 er­
füllt; 
gegen den Aktuar eine gerichtliche Voruntersuchung wegen eines vorsätzli­
chen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung eingeleitet 
worden ist, bis zur Rechtskraft der Entscheidung, die das Strafverfahren be­
endet; 
der Aktuar die deutsche Sprache nicht beherrscht; 
der Aktuar die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen theoretischen und 
praktischen versicherungsmathematischen Kenntnisse nicht besitzt oder keine 
ausreichende Berufserfahrung nachweisen kann. 

(3) Hat der Aktuar seinen ordentlichen Wohnsitz im Ausland, so hat die Pensionskas­
se dem Bundesministerium für Finanzen einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
namhaft zu machen. 

(4) Die Bestellung des Aktuars bzw. jede Änderung in der Person des Aktuars ist dem 
Bundesminister für Finanzen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dieser kann binnen eines 
Monats die Bestellung des Aktuars oder die Änderung in der Person des Aktuars untersa­
gen. 

(5) Der Aktuar hat seine Tätigkeit unter Beachtung der für seine Tätigkeit maßgebli­
chen gesetzlichen Vorschriften und aller Fachgrundsätze nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik auszuüben. "  

2 5 .  § 2 1  lautet: 

"§ 2 1 . ( 1 )  Die Pensionskasse hat zur versicherungsmathematischen Überprüfung ei­
nen unabhängigen versicherungsmathematischen Sachverständigen (Prüfaktuar) zu bestel­
len. Die Bestellung obliegt dem Aufsichtsrat. 

(2) Als Prüfaktuar einer Pensionskasse darf eine Person, bei der Ausschließungs­
gründe vorliegen, nicht bestellt werden. Als Ausschließungsgründe sind jene Umstände an­
zusehen, die eine ordnungsgemäße versicherungsmathematische Überprüfung nicht wahr­
scheinlich erscheinen lassen. Ausschließungsgründe fiegen insbesondere vor, wenn 

1. der Prüfaktuar die zur Erfüllung der Aufgaben eines versicherungsmathemati­
schen Sachverständigen erforderlichen Kenntnisse nicht besitzt; 

2. der Prüfaktuar von der zu prüfenden Pensionskasse ein regelmäßig zu lei­
stendes Jahreshonorar bezieht, das 30 vH seiner Gesamtjahreseinnahmen 
aus aktuarischen Tätigkeiten überschreitet; 

3 .  die personelle Unabhängigkeit des Prüfaktuares von der zu prüfenden Pensi­
onskasse insbesondere deshalb nicht gewährleistet ist, weil er für die zu prü­
fende Pensionskasse eine andere Tätigkeit als die Prüfung ausübt oder bei 
der Erstellung von Geschäftsplänen oder in sonstigen Belangen mitwirkt, die 
er selbst prüfen soll. 

(3) Die beabsichtigte Bestellung des Prüfaktuars sowie jede beabsichtigte Änderung 
in der Person des Prüfaktuars ist dem Bundesminister für Finanzen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Dieser kann binnen eines Monats die Bestellung des Prüfaktuars oder die Ände­
rung in der Person des Prüfaktuars untersagen. 
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(4) Hat der Prüfaktuar seinen ordentlichen Wohnsitz im Ausland, so hat die Pensi­
onskasse dem Bundesministerium für Finanzen einen inländischen Zustellungsbevollmäch­
tigten namhaft zu machen. 

9 

(5) Der Prüfaktuar hat seine Tätigkeit in eigener Verantwortung sorgfältig unter Be­
achtung der gesetzlichen Vorschriften und aller Fachgrundsätze nach den anerkannten Re­
geln der Versicherungsmathematik auszuüben. Kommt der Prüfaktuar seinen Verpflichtun­
gen nicht nach, so hat der Bundesminister für Finanzen der Pensionskasse unter Androhung 
einer Zwangsstrafe aufzutragen, binnen zweier Monate einen neuen Prüfaktuar zu bestellen. 
Kommt die Pensionskasse diesem Auftrag nicht nach, so ist § 33 Abs. 6 Z 3 anzuwenden. 

(6) Der Prüfaktuar hat insbesondere zu überprüfen: 
1 .  ob die Geschäftsgebarung dem Geschäftsplan entspricht, 
2 .  ob Änderungen der bestehenden Beitrags- und Leistungsordnung erforderlich 

sind, 
3 .  ob und in welchem Ausmaß und in welcher Frist der Arbeitgeber aufgetretene 

Deckungslücken zu schließen hat und 
4. ob den Versicherungserfordernissen (§ 20 Abs. 1 )  in angemessenem Ausmaß 

Rechnung getragen wurde. 

(7) Der Vorstand hat dem Prüfaktuar die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben 
notwendigen Bücher, Schriftstücke und Datenträger vorzulegen. Der Prüfaktuar kann vom 
Vorstand alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, welche die sorgfältige Erfüllung sei­
ner Prüfungs pflicht erfordert. 

(8) Die Prüfungsergebnisse sind einmal jährlich in einem Prüfbericht festzuhalten und 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Pensionskasse sowie dem Abschlußprüfer späte­
stens fünf Monate nach Abschluß des Geschäftsjahres, dem Bundesminister für Finanzen 
spätestens sechs Monate nach Abschluß des Geschäftsjahres zuzustellen. Der Bundesmi­
nister für Finanzen hat Mindestgliederung und -inhalt des Prüfberichtes durch Verordnung 
festzusetzen; bei Erlassung dieser Verordnung hat er auf das volkswirtschaftliche Interesse 
an der Funktionsfähigkeit der Pensionskassen und auf das Interesse der Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen. Der Vorstand der Pensionskasse hat den Prüf­
bericht oder einen vom Prüfaktuar erstellten, mit den notwendigen Informationen und 
Schlußfolgerungen versehenen Kurzbericht auf Verlangen unverzüglich den beitragleisten­
den Arbeitgebern bzw. den zuständigen Betriebsräten zu übermitteln. 

(9) Werden vom Prüfaktuar bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen festge­
stellt, auf Grund derer er 

1 .  die Funktionsfähigkeit der Pensionskasse oder die Erfüllbarkeit ihrer Verpflich­
tungen für nicht mehr gewährleistet oder 

2 .  Bestimmungen 
a) dieses Bundesgesetzes oder 
b) einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder 

eines auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheides oder 
c) des § 5 BPG 
für verletzt erachtet, 

so hat er diese Tatsachen mit Erläuterungen dem Bundesministerium tür Finanzen unver­
züglich schriftlich anzuzeigen. Handelt sich es jedoch um kurzfristig behebbare, geringfügige 
Mängel, so ist die Anzeige erst dann zu erstatten, wenn die Pensionskasse nicht binnen ei­
ner vom Prüfaktuar gesetzten angemessenen Frist von längstens drei Monaten die festge­
stellten Mängel behoben hat. Eine Anzeige ist auch dann zu erstatten, wenn die Vor­
standsmitglieder eine vom Prüfaktuar geforderte Auskunft innerhalb einer von diesem ge­
setzten angemessenen Frist nicht ordnungsgemäß erteilen. 

(1 0) Der Bundesminister für Finanzen kann den Mindestinhalt und die -gliederung des 
über die Prüfung des Geschäftsplanes und der Änderungen des Geschäftsplanes zu erstel­
lenden Berichtes durch Verordnung festlegen, wenn dies im Sinne der Vergleichbarkeit, im 
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- --------------------------------------, 

Interesse der Funktionsfähigkeit der Pensionskassen oder im Interesse der Anwartschafts­
und Leistungsberechtigten erforderlich ist." 

26. § 23  lautet: 

"§ 23. (1 ) Die den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zugeordneten Vermö­
genswerte sind mit folgenden Werten anzusetzen: 

1 .  Auf einen festen Geldbetrag lautende Forderungen dürfen, soweit in Z 3 
nichts anderes bestimmt ist, höchstens zum Nennwert angesetzt werden; 

1 0  

2 .  Aktiva in fremder Währung sind mit dem an der Wiener Börse ermittelten De­
visen-Mittelkurs anzusetzen; 

3. auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, in denen die Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme versprochen wird, einschließlich Teilschuldverschrei­
bungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und fundierte Bank­
schuldverschreibungen, Aktien, Wertpapiere über Partizipationskapital (§ 23 
Abs.4 BWG, § 73c Abs. 1 VAG}, über Ergänzungskapital (§ 23  Abs. 7 BWG, 
§ 73c Abs. 2 VAG) über Genußrechte und über Optionsrechte und Genuß­
scheine gemäß § 6 Beteiligungsfondsgesetz sind mit dem jeweiligen Börsen­
kurs oder dem jeweiligen Preis am anerkannten Wertpapiermarkt anzusetzen; 

4 .  Anteilsscheine von Kapitalanlagefonds sind mit dem Rückgabepreis im Sinne 
des § 1 0  Abs. 2 InvFG 1 993 oder vergleichbarer Regelungen in den OECD­
Mitgliedsstaaten anzusetzen; 

5. andere Sachwerte, insbesondere Liegenschaften, sind mit dem Verkehrswert 
abzüglich der zu erwartenden Veräußerungskosten anzusetzen; die Feststel­
lung der Verkehrswerte ist mindestens alle drei Jahre durch geeignete Prüfer 
vorzunehmen; insbesondere Auf- und Abwertungen sind zu begründen; 

6. commercial papers sind mit dem Marktwert zu bewerten; existiert für einen 
Vertrag kein liquider Markt, so kann als Marktwert jener rechnerische Wert 
herangezogen werden, der sich aus der Zugrundelegung von Marktbedingun­
gen ergibt. 

(2) Bei Ermittlung des Gesamtwertes der den Veranlagungs- und Risikogemeinschaf­
ten zugeordneten Vermögenswerte zum Abschlußstichtag sind erkennbare Risiken und dro­
hende Verluste, die in dem Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr entstanden 
sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese Umstände erst zwischen dem Abschlußstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Notwendige 
Wertberichtigungen sind bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände selbst zu 
berücksichtigen. " 

27. § 24 samt Überschrift lautet: 

"Schwankungsrückstellung - allgemeine Bestimmungen 

§ 24. ( 1 )  Zum Ausgleich von Gewinnen und Verlusten aus der Veranlagung des Ver­
mögens und aus dem versicherungstechnischen Ergebnis ist in jeder Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft eine Schwankungsrückstellung zu bilden. Der betragsmäßige Wert der 
Schwankungsrückstellung kann innerhalb der zulässigen Bandbreite sowohl positiv als auch 
negativ sein. Die Dotierung oder Auflösung der Schwankungsrückstellung hat auf dem Wert 
der Schwankungsrückstellung zum Bilanzstichtag des letzten Geschäftsjahres aufzusetzen. 
Die Dotierung oder Auflösung der Schwankungsrückstellung hat in der Reihenfolge der Be­
stimmungen des § 24a zu erfolgen. 

(2) Die Schwankungsrückstellung kann auf einen einzelnen Anwartschafts- oder Lei­
stungsberechtigten (individuell) oder auf eine Gruppe von Anwartschafts- und/oder Lei­
stungsberechtigten (global) bezogen geführt werden. Für die Führung der Schwankungs­
rückstellung in einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft sind folgende Kombinations­
möglichkeiten zulässig: 

1 .  Individuell für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten; 
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2 .  individuell für alle Anwartschaftsberechtigten und global für alle Leistungsbe­
rechtigten; 

3 .  global für alle AnwartSChaftsberechtigten und global für alle Leistungsberech­
tigten; 

4. global für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, wenn es sich 
a) um eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft mit unbeschränkter 

Nachschußpflicht des Arbeitgebers für alle Anwartschafts- und Lei­
stungsberechtigten oder 

b) um eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft, die nur für Anwart­
schafts- und Leistungsberechtigte eines Arbeitgebers geführt wird, 

handelt. 
Bei Führung der Schwankungsrückstellung gemäß Z 1 bis 3 kann bei unbeschränkter Nach­
schußpflicht eines Arbeitgebers die Schwankungsrückstellung global für alle Anwartschafts­
und Leistungsberechtigten dieses Arbeitgebers oder global für alle Anwartschaftsberechtig­
ten dieses Arbeitgebers und global für alle Leistungsberechtigten dieses Arbeitgebers ge­
führt werden. Bei Führung der Schwankungsrückstellung gemäß Z 2 kann für Leistungsbe­
rechtigte eines Arbeitgebers oder einer Gruppe von Arbeitgebern die Schwankungsrückstel­
lung global für alle Leistungsberechtigte dieses Arbeitgebers oder der Gruppe von Arbeitge­
bern geführt werden. Die Art der Führung der Schwankungsrückstellung in einer Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft ist im Geschäftsplan festzulegen. Wird die Schwankungs­
rückstellung für Anwartschafts- und Leistungsberechtigte getrennt und für Leistungsberech­
tigte global geführt, ist auch die Berechnung der anteiligen Schwankungsrückstellung (§ 24a 
Abs. 1 )  im Geschäftsplan festzulegen. 

(3) Das Vermögen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft entspricht der Summe 
der Pos. I. - X. und Pos. XI. Z 2 lit. a gemäß Anlage 2 zu § 30, Formblatt A, Aktiva, abzüglich 
Pos. 111. Z 1 gemäß Anlage 2 zu § 30, Formblatt A, Passiva, bewertet zum jeweiligen Stichtag 
gemäß § 23. Das einer Gruppe von Anwartschafts- und/oder Leistungsberechtigten zuge­
ordnete Vermögen (§ 24a) errechnet sich aus der Auf teilung des Vermögens der Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft auf die jeweiligen Gruppen von Anwartschafts- und/oder 
Leistungsberechtigten. Die Berechnung des durchschnittlichen Vermögens der Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft sowie die Aufteilung des zugeordneten Vermögens und des 
zugeordneten durchschnittlichen Vermögens auf die Gruppen von Anwartschafts- und/oder 
Leistungsberechtigten ist im Geschäftsplan zu regeln. 

(4) Der Sollwert der Schwankungsrückstellung ist im Geschäftsplan festzulegen, wo­
bei er nicht weniger als 1 0  vH und nicht mehr als 1 5  vH des der Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaft zum aktuellen Bilanzstichtag zugeordneten Vermögens (Abs. 3) betragen darf. 
Der Geschäftsplan kann vorsehen, daß der obige Sollwert innerhalb der gesetzlich zulässi­
gen Schwankungsbreite durch Beschluß des Vorstandes geändert werden kann; ein solcher 
Beschluß kann jedoch nicht für bereits abgeschlossene Geschäftsjahre gefaßt werden. 

(5) Der rechnungsmäßige Mindestüberschuß (§ 24a Abs. 4) errechnet sich als das 
Minimum aus dem im Geschäftsplan festgelegten rechnungsmäßigen Überschuß und 80 vH 
des Durchschnittes der jährlichen Sekundärmarktrendite der Bundesanleihen der vorangan­
genen 1 0  Jahre, wobei die Sekundärmarktrendite des Geschäftsjahres, für das der Jahres­
abschluß erstellt wird, nicht heranzuziehen ist. 

(6) Soferne in einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft der Unverfallbarkeitsbe­
trag sowohl gemäß § 5 Abs. 1 a  Z 1 BPG als auch gemäß § 5 Abs. 1 a  Z 2 BPG berechnet 
wird, ist das auf dieses Risiko entfallende versicherungstechnische Ergebnis (§ 24a Abs. 6) 
für die zwei Gruppen der Anwartschaftsberechtigten getrennt zu berechnen und den jeweili­
gen Anwartschaftsberechtigten in Abhängigkeit von der Berechnung ihres Unverfallbarkeits­
betrages zuzuordnen. 

(7) Ist bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses die Unverfallbarkeit der Arbeitge­
berbeiträge noch nicht eingetreten (§ 5 Abs. 1 BPG), so können diese Arbeitgeberbeiträge 
bei Zusagen mit unbeschränkter Nachschußpflicht des Arbeitgebers mit künftigen Arbeitge-
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berbeiträgen gegen verrechnet werden, ansonsten sind sie dem versicherungstechnischen 
Ergebnis hinzuzurechnen." 

28. § 24a samt Überschrift lautet: 

"Aufbau der Schwankungsrückstellung 

1 2  

§ 24a. (1 ) Soferne in den Beiträgen des Arbeitgebers Beitragsteile enthalten sind, die 
für die SChwankungsrückstellung bestimmt sind, so sind diese Beitragsteile in die Schwan­
kungsrückstellung einzustellen. Wird die Schwankungsrückstellung für Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigte getrennt und für Leistungsberechtigte global geführt, ist bei Wechsel 
eines Anwartschaftsberechtigten in die Gruppe der Leistungsberechtigten dessen anteilige 
Schwankungsrückstellung rückwirkend zum 1 .  Jänner auf die Schwankungsrückstellung der 
LeistungSberechtigten umzubuchen. 

(2) Übersteigt der Veranlagungsüberschuß I (Anlage 2 zu § 30, Formblatt B, Pos. A. 
111.) abzüglich der Rechnungszinsen gemäß § 48, bezogen auf das zugeordnete durch­
schnittliche Vermögen (§ 24 Abs. 3), den rechnungsmäßigen Überschuß, so ist der Unter­
schiedsbetrag der Schwankungsrückstellung zuzuführen. Unterschreitet der Veranlagungs­
überschuß I (Anlage 2 zu § 30, Formblatt B, Pos. A. 111.) abzüglich der Rechnungszinsen ge­
mäß § 48, bezogen auf das zugeordnete durchschnittliche Vermögen (§ 24 Abs. 3), den 
rechnungsmäßigen Überschuß, so ist der Unterschiedsbetrag der Schwankungsrückstellung 
zu entnehmen. 

(3) In einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft mit unbeschränkter Nachschuß­
pflicht für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten muß Abs. 4 nur solange in vollem 
Umfang angewendet werden, bis der Wert der Schwankungsrückstellung erstmals 5 vH des 
zugeordneten Vermögens (§ 24 Abs. 3) übersteigt. 

(4) Solange die Schwankungsrückstellung zum Bilanzstichtag des letzten Geschäfts­
jahres zuzüglich der in den Beiträgen des Arbeitgebers enthaltenen Schwankungsrückstel­
lung (Anlage 2 zu § 30, Formblatt B, Pos. B. 11.) unter 5 vH des zugeordneten Vermögens 
(§ 24 Abs. 3) zum Bilanzstichtag des letzten Geschäftsjahres liegt, ist der Veranlagungs­
überschuß 11 (Anlage 2 zu § 30, Formblatt B, Pos. C. IV. ) abzüglich der Rechnungszinsen 
gemäß § 48, 

1 .  
2. 

soweit er den rechnungsmäßigen Mindestüberschuß übersteigt oder 
soweit er das Maximum aus 80 vH des rechnungsmäßigen Mindestüber­
schusses und des im Geschäftsplan festgelegten Rechnungszinses über-
steigt, wobei im Geschäftsplan für die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
ein einheitlicher Rechnungszins festgelegt sein muß, 

der Schwankungsrückstellung zuzuführen. 

(5) Auf Beschluß des Vorstandes kann für Leistungsberechtigte die Zuweisung ge­
mäß Abs. 4 ganz oder teilweise auch dann erfolgen, wenn die Schwankungsrückstellung 
zum Bilanzstichtag des letzten Geschäftsjahres über 5 vH des zugeordneten Vermögens 
(§ 24 Abs. 3) liegt. 

(6) Versicherungstechnische Gewinne sind der Schwankungsrückstellung zuzufüh­
ren, versicherungstechnische Verluste sind aus der Schwankungsrückstellung zu decken. 

(7) Übersteigt die gebildete Schwankungsrückstellung 20 vH des zugeordneten Ver­
mögens (§ 24 Abs. 3), so ist der diesen Wert übersteigende Teil der Schwankungsrückstel­
lung sofort aufzulösen. Auf Beschluß des Vorstandes kann die Auflösung für Anwartschafts­
und/oder Leistungsberechtigte eines oder mehrerer Arbeitgeber ganz oder teilweise unter­
bleiben, solange die gebildete Schwankungsrückstellung 20 vH des zum Bilanzstichtag zu­
geordneten Vermögens (zugeordnetes Vermögen zuzüglich Forderungen gemäß § 48) nicht 
übersteigt. 
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(8) Übersteigt die gebildete Schwankungsrückstellung den im Geschäftsplan oder 
durch Beschluß des Vorstandes festgelegten Sollwert, so sind 1 0  vH der Schwankungs­
rückstellung aufzulösen. Auf Beschluß deo; Vorstandes kann die AUflösung für Anwart­
schafts- und/oder Leistungsberechtigte eines oder mehrerer Arbeitgeber ganz oder teilweise 
unterbleiben, solange die gebildete Schwankungsrückstellung 20 vH des zum Bilanzstichtag 
zugeordneten Vermögens (zugeordnetes Vermögen zuzüglich Forderungen gemäß § 48) 
nicht übersteigt. 

(9) Entsteht nach Anwendung der Abs. 1 bis 6 eine negative Schwankungsrückstel­
lung, so ist der 5 vH des zugeordneten Vermögens übersteigende Teil der negativen 
Schwankungsrückstellung sofort aufzulösen. 

(1 0) Wurde im Jahresabschluß des vorangegangenen Geschäftsjahres eine negative 
Schwankungsrückstellung ausgewiesen, und besteht nach Anwendung von Abs. 1 bis 6 
und/oder Abs. 9 eine negative Schwankungsrückstellung, so ist von dieser mindestens 1 0  vH 
aufzulösen. " 

29.  § 25  lautet: 

"§ 25 .  ( 1) Die Veranlagung des einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zuge­
ordneten Vermögen darf nur in folgenden Vermögensgegenständen erfolgen: 

1 .  Forderungsrechte: 
a) Auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, in denen die Zah­

lung einer bestimmten Geldsumme versprochen wird, dazu gehören 
insbesondere Teilschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunal­
schuldverschreibungen, fundierte Bankschuldverschreibungen, Kas­
senobligationen und commercial papers; 

b) , Kredite und Darlehen 
aa) an den Bund oder an die Länder; 
bb) mit Haftung des Bundes oder eines Landes für die Verzinsung 

und Rückzahlung; 
cc) mit Haftung eines Kreditinstitutes im Sinne von § 2 Z 20 lit. a 

und b BWG für Verzinsung und Rückzahlung; 
dd) Hypothekardarlehen; 
ee) an beitragleistende Arbeitgeber im Rahmen eines Kon­

zernclearings; 
c) Guthaben bei Zentralbanken eines OECD-Mitgliedstaates und Postgi­

roämtern und Forderungen an Kreditinstitute im Sinne von § 2 Z 20 
lit . a .  und b BWG; 

2 .  Aktien, Wertpapiere über Partizipations- (§ 23 Abs. 4 BWG und § 73c Abs. 1 
VAG) und Ergänzungskapital (§ 23 Abs. 7 BWG und § 73c Abs. 2 VAG), 
Wandelschuldverschreibungen, Genußscheine gemäß § 6 Beteiligungsfonds­
gesetz, Wertpapiere über sonstige Genußrechte, Wertpapiere über Options­
rechte und 

3 .  in  einem OECD-Mitgliedstaat belegene ertragbringende Grundstücke und Ge­
bäude. 

(2) Die Veranlagungen des Abs. 1 dürfen nur unter den folgenden Voraussetzungen 
und Beschränkungen erfolgen: 

1 .  Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 1 und 2, ausgenommen Kassenobligationen, 
commercial papers und Wertpapiere des Bundes und der Länder, 
a) müssen an einem anerkannten Wertpapiermarkt zum Handel zugelas­

sen sein oder gehandelt werden; ein anerkannter Wertpapiermarkt ist 
eine Wertpapierbörse oder ein Wertpapiermarkt in einem OECD­
Mitgliedstaat einschließlich ein von einer Vereinigung von Wertpapier­
händlern organisierter Handel im Freiverkehr (over the counter), der in 
dem Land, in dem er organisiert ist, amtlich anerkannt ist, an dem die 
Öffentlichkeit kaufen und verkaufen kann und an dem der Handel nach 
festgelegten .Regeln stattfindet und 
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als 

b) dürfen im ersten Jahr seit Beginn ihrer Ausgabe erworben werden, 
wenn ihre Zulassung oder ihr Handel an einem anerkannten Wertpa­
piermarkt in ihren Ausgabebedingungen vorgesehen ist; 

2.  Veranlagungen in auf Schilling lautenden Vermögenswerten gemäß Abs. 1 
Z 1 müssen mindestens 40 vH des der Veranlagungs- und Risikogemein­
schaft zugeordneten Vermögens betragen; 

3 .  Veranlagungen in Vermögenswerten gemäß Abs. 1 Z 2 sind mit höchstens 

1 4  

4 0  vH des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermö­
gens begrenzt; Veranlagungen in Vermögenswerte gemäß Abs. 1 Z 2, die sich 
im Ausland befinden, sind mit höchstens 50 vH der 40-vH-Grenze begrenzt; 

4. Veranlagungen in Vermögenswerten gemäß Abs. 1 Z 3 sind mit höchstens 
20 vH des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermö­
gens begrenzt; Veranlagungen in Vermögenswerte gemäß Abs. 1 Z 3, die sich 
im Ausland befinden, sind mit höchstens 50 vH der 20-vH-Grenze begrenzt; 

5. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten 
gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 und in Vermögenswerte gemäß Abs. 1 Z 3, die sich 
im Ausland befinden, sind mit insgesamt höchstens 45 vH des der Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens begrenzt; 

6 .  Veranlagungen in Vermögenswerten gemäß Abs. 1 Z 1 desselben Ausstellers 
mit Ausnahme von Veranlagungen in Vermögenswerten des Bundes und der 
Länder sind mit höchstens 1 0  vH des der Veranlagungs- und Risikogemein­
schaft zugeordneten Vermögens begrenzt; Veranlagungen in Vermögenswer­
ten von zwei Ausstellern, von denen der eine am Grundkapital (Stammkapital) 
des anderen unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 vH beteiligt ist, gelten 
als Veranlagungen in Vermögenswerten desselben Ausstellers; Wertpapiere 
über Optionsrechte sind dem Aussteller des Wertpapieres zuzurechnen, auf 
das die Option ausgeübt werden kann; bei indirekten Veranlagungen in In­
dices muß nicht durchgerechnet werden; 

7. Veranlagungen in Vermögenswerten gemäß Abs. 1 Z 2, die einem Aussteller 
im Sinne der Z 6 zuzuordnen sind, sind mit höchstens 4 vH des der Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens begrenzt; 

8. Veranlagungen in Wertpapieren über Optionsrechte sind mit insgesamt 3 vH 
des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens 
begrenzt; 

9 .  Veranlagungen in Aktien einer Aktiengesellschaft sind mit höchstens 5 vH des 
Grundkapitals dieser Aktiengesellschaft begrenzt; 

1 0. die Rückveranlagung bei Arbeitgebern, die Beiträge zur Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft leisten, ist mit insgesamt höchstens 1 0  vH des der Veran­
lagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens begrenzt und darf 
nur 
a) in Wertpapieren gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 2, die die Bedingungen 

von Abs. 2 Z 1 lit. a und b erfüllen, 
b) in Darlehen gemäß Abs. 1 Z 1 lit. b sublit aa bis dd, 
c) in Guthaben gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c und 
d) zu höchstens 20 vH der 10 vH Grenze in Darlehen gemäß Abs. 1 Z 1 

lit b sublit ee 
erfolgen; 

1 1 .  Veranlagungen in commercial papers sind mit höchstens 5 vH des der Veran­
lagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens begrenzt und 
dürfen nur erfolgen, wenn sie 
a) von erstklassigen Schuldnern ausgestellt wurden, 
b) auf inländische Währung lauten, 
c) eine Laufzeit von maximal einem Jahr haben und 
d) ihr Handel im Interbankenmarkt vorgesehen ist. 

(3) Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds sind insoweit zulässig, 

1 .  das der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordnete Vermögen ins­
gesamt bei Hinzurechnung der im Kapitalanlagefonds enthaltenen, durchge-
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rechneten anteiligen Vermögenswerte den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
entspricht, 

1 5  

2 .  die Anteilscheine von einer Kapitalanlagegesellschaft begeben werden, die ih­
ren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat hat und 

3. für die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten keine Kostennachteile ge­
genüber entsprechender Direktveranlagung entstehen. 

(4) Abweichend von Abs. 3 Z 1 gelten folgende Vereinfachungen: 
1 .  Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds gelten grundsätzlich 

als Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 2; sind jedoch nach den Fondsbestim­
mungen mindestens zur Hälfte Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 1 enthalten, 
so gelten sie als Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 1 ;  

2 .  Veranlagungen in  Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds gelten grundsätzlich 
als auf ausländische Währung lautende Veranlagungen; sind jedoch nach den 
Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte auf Schilling lautende Veranla­
gungen enthalten, so gelten sie als auf Schilling lautende Veranlagungen; 

3. soferne der Kapitalanlagefonds der Richtlinie 85/61 1 /EWG unterliegt, ist keine 
Durchrechnung in bezug auf Abs. 2 Z 6 bis 1 0  erforderlich; 

4. die Kapitalanlagefonds dürfen 
a) derivative Produkte gemäß § 2 1  InvFG 1 993, die nicht zur Absicherung 

von Kursrisiken erworben wurden, und 
b) Anteile an anderen Kapitalanlagefonds oder Investmentgesellschaften 

des offenen Typs entsprechend den Bestimmungen des § 20 Abs. 3 
Z 9 InvFG 1 993 

bis zu jeweils 5 vH des Fondsvermögens enthalten; 
5 .  die Kapitalanlagefonds dürfen abweichend von Abs. 2 Z 1 lit. a Wertpapiere, 

die an einem anerkannten Wertpapiermarkt oder Wertpapierbörse außerhalb 
der OECD-Mitgliedstaaten zum Handel zugelassen sind oder gehandelt wer­
den, enthalten; der Gesamtwert solcher Wertpapiere darf durchgerechnet je­
doch nur bis zu 5 vH des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zuge­
ordneten Vermögens betragen. 

(5) Veranlagungen in Aktien oder Geschäftsanteilen (§§ 75ft des Gesetzes über Ge­
sellschaften mit beschränkter Haftung) von Kapitalgesellschaften, die in einem OECD­
Mitgliedstaat ihren Sitz haben und deren ausschließlicher Unternehmenszweck in dem Er­
werb und der Verwaltung von ertragbringenden Grundstücken und Geäuden liegt, gelten als 
Veranlagungen nach Abs. 1 Z 3. 

(6) Wird bei Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2, die auf ausländische Währung 
lauten, durch Kurssicherungsgeschäfte das Währungsrisiko beseitigt, so können diese Ver­
anlagungen den auf Schilling lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. "  

30. § 26 lautet: 

"§ 26. ( 1 )  Mit der Verwahrung der zu einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
gehörigen Wertpapiere und Anteilscheine von Kapitalanlagefonds hat die Pensionskasse 
eine oder mehrere Depotbanken zu beauftragen. Als Depotbank kann nur ein Kreditinstitut, 
das zum Betrieb des Depotgeschäftes (§ 1 Abs. 1 Z 5 BWG) berechtigt ist oder eine gemäß 
§ 9 Abs. 4 BWG errichtete inländische Zweigstelle eines EWR-Kreditinstitutes mit entspre­
chender Berechtigung bestellt werden. 

(2) Die Depotbank ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen gemäß § 37 der 
Exekutionsordnung durch Klage Widerspruch zu erheben, wenn auf einen zu einer Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft gehörigen Vermögenswert Exekution geführt wird, sofern es 
sich nicht um eine gemäß § 1 3  begründete Forderung gegen eine Veranlagungs- und Risi­
kogemeinschaft handelt. Die die betreffende Veranlagungs- und Risikogemeinschaft verwal­
tende Pensionskasse ist von der Depotbank über alle notwendigen Schritte unverzüglich zu 
informieren. " 
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3 1 . § 27 Abs. 2 lautet: 

"(2) Im Aufsichtsrat von betrieblichen Pensionskassen stellen die Vertreter der An­
wartschafts- und Leistungsberechtigten einen Vertreter weniger als die Vertreter des Grund­
kapitals. Bei Stimmengleichheit gibt - sofern die Betriebsvereinbarung und allfällige Verein­
barungen gemäß Vertragsmuster nach dem Betriebspensionsgesetz nichts anderes bestim­
men - die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, dessen Wahl sowohl der Mehrheit 
aller Aufsichtsratsmitglieder als auch der Mehrheit der Vertreter des Grundkapitals bedarf, 
den Ausschlag. Abweichend vom ersten Satz können die Betriebsvereinbarung und allfällige 
Vereinbarungen gemäß Vertragsmuster nach dem Betriebspensionsgesetz vorsehen, daß 
Abs. 1 gilt ."  

32 . § 27 Abs. 3 entfällt. 

33. § 27 Abs. 4 bis 6 lauten: 

(4) § 1 1 0 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) gilt mit der Maßgabe, daß der Betriebs­
rat (Betriebsausschuß, Zentralbetriebsrat) der Pensionskasse berechtigt ist, zusätzlich zu 
den in Abs. 1 und 3 festgelegten Aufsichtsratssitzen einen Vertreter in den Aufsichtsrat zu 
entsenden. 

(5) Wahlberechtigt für die Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten im 
Aufsichtsrat sind die Anwartschaftsberechtigten gemäß § 5 Z 1 und die Leistungsberechtig­
ten gemäß § 5 Z 2 lit. a nach folgenden Grundsätzen: 

1 .  Die Wahl hat im Rahmen der Hauptversammlung der Pensionskasse stattzu­
finden; der Stichtag für die Wahlberechtigung ist der Tag der Hauptversamm­
lung. Sofern der Stichtag für die Wahlberechtigung vom Tag der Hauptver­
sammlung abweicht, ist er in der Satzung festzulegen. Der Stichtag darf nicht 
länger als sechs Monate, längstens jedoch bis zum letzten Bilanzstichtag zu­
rückreichen. In der Satzung kann die Briefwahl an Stelle der Wahl in der 
Hauptversammlung vorgesehen werden, wenn dies wegen der Zahl der 
Wahlberechtigten notwendig erscheint; 

2 .  die Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten im Aufsichtsrat 
werden auf Grund von Wahlvorschlägen, die jeder Wahlberechtigte bzw. Be­
auftragte spätestens eine Woche vor Beginn der Wahl schriftlich beim Vor­
stand einbringen kann, nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes 
(d'Hondtsches System) gewählt; in der Satzung kann die Frist für die Einbrin­
gung von Wahlvorschlägen mit spätestens zwei Wochen vor Beginn der Wahl 
festgesetzt werden; 

3. wird oder wurde der Wahlberechtigte vom Betriebsrat, der für die Betriebs­
vereinbarung gemäß § 3 Abs. 1 BPG zuständig ist, vertreten, so gilt dieser 
Betriebsrat als Beauftragter für die Ausübung des Wahlrechts; 

4 .  der Wahlberechtigte oder Betriebsrat kann die Beauftragung ohne Angabe 
von Gründen widerrufen; 

5. die Vollmachterteilung an andere Beauftragte als den Betriebsrat ist zulässig; 
6. der Widerruf gemäß Z 4 und die Vollmachtserteilung gemäß Z 5 sind der 

Pensionskasse längstens bis zum Beginn der Wahl schriftlich mitzuteilen; 
7. jeder Wahlberechtigte, der durch keinen Beauftragten im Wahlrecht vertreten 

wird, hat eine Stimme; jeder Beauftragte hat soviele Stimmen, wie er Wahlbe­
rechtigte vertritt; 

8.  Wahlberechtigte, die durch keinen Beauftragten vertreten werden und auch 
vom Wahlrecht bei der Hauptversammlung oder der Briefwahl nicht Gebrauch 
machen, verlieren dieses und werden auch für allfällige satzungsgemäße An­
wesenheits- und Stimmzahlenerfordernisse sowie für die Ermittlung des 
Wahlergebnisses nach dem Verhältniswahlsystem nicht berücksichtigt; 

9. die Wahl erfolgt durch offene Abstimmung, sofern die Satzung nichts anderes 
vorsieht; 

1 0 . kommt es bei nicht zu einer satzungsgemäßen Wahl, so geht das Entsen­
dungsrecht bis zur nächsten Wahl bei überbetrieblichen Pensionskassen auf 
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die nach dem Sitz der Pensionskasse zuständigen Arbeiterkammer über, bei 
betrieblichen Pensionskassen auf den Betriebsrat (Betriebsausschuß, Zen­
tralbetriebsrat, Konzernvertretung) über. 

(6) Neben den in § 95 Abs. 5 AktG geregelten Geschäften bedürfen folgende weitere 
Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrates: 

1 .  Die Rückveranlagung von Pensionskassenbeiträgen gemäß § 2 5  Abs. 1 Z 1 
lit b sublit ee; 

2 .  Veranlagungen gemäß § 2 5  Abs. 1 Z 3 ;  
3.  die Bildung von Veranlagungs- und Risikogemeinschaften in der Pensions­

kasse. 
Die Satzung kann darüber hinaus weitere Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrates 
vorbehalten. " 

34. § 28 Abs. 3 erster Halbsatz lautet: 

"Der Beratungsausschuß besteht aus einer vom Aufsichtsrat festzulegenden Anzahl von 
Personen," 

35. § 29 Abs. 1 lautet: 

"§ 29. ( 1 )  Zur Hauptversammlung der Pensionskasse sind auch die beitragleistenden 
Arbeitgeber sowie die AnwartSChaftsberechtigten gemäß § 5 Z 1 und die Leistungsberechtig­
ten gemäß § 5 Z 2 lit. a einzuladen. Die Satzung kann vorsehen, daß eine Anmeldung für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung erforderlich ist. In diesem Fall erlischt das Recht auf 
Teilnahme des berechtigten Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, wenn er nicht bis zu 
dem in der Satzung festgelegten Stichtag vor der Hauptversammlung gegenüber der Pensi­
onskasse schriftlich die beabsichtigte Teilnahme an der Hauptversammlung bekanntgibt. Der 
Zeitraum zwischen dem Stichtag und der Hauptversammlung darf drei Monate nicht über­
schreiten. " 

36. § 29 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Einladungen zur Hauptversammlung sind mindestens zwei Wochen vor dem 
Stichtag gemäß Abs. 1 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" bekanntzumachen. Ist eine Wahl 
der Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten in den Aufsichtsrat vorgesehen, 
ist dies in der Einladung zur Hauptversammlung bekanntzugeben. Darüberhinaus ist der je­
weils zuständige Betriebsrat (§ 27 Abs. 4 Z 3) mindestens zwei Wochen vor dem Stichtag 
gemäß Abs. 1 ,  spätestens aber zwei Wochen vor der Hauptversammlung schriftlich einzula­
den." 

37. § 30 lautet: 

"§ 30. ( 1 )  Das Geschäftsjahr der Pensionskassen und der Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaften ist das Kalenderjahr. 

(2) Für die Rechnungslegung der Pensionskassen gelten die Vorschriften des HGB 
für große Aktiengesellschaften, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. 

(3) Der Jahresabschluß der Pensionskasse umfaßt neben der Bilanz, der Gewinn­
und Verlustrechnung und dem Anhang für jede Veranlagungs- und Risikogemeinschaft einen 
Rechnungsabschluß sowie einen Rechenschaftsbericht. 

(4) Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse sind ent­
sprechend der Gliederung der in der Anlage 1 enthaltenen Formblätter aufzustellen. Der 
Rechnungsabschluß sowie der Rechenschaftsbericht der Veranlagungs- und Risikogemein­
schaft sind entsprechend der Gliederung der in der Anlage 2 enthaltenen Formblätter aufzu­
stellen. Der Jahresabschluß ist so rechtzeitig aufzustellen, daß die Vorlagefrist des § 30a 
Abs. 1 eingehalten wird. Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung die 
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Formblätter ändern, sofern geänderte Rechnungslegungsvorschriften oder die Interessen der 
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten dies erfordern. 

(5) Die mit römischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz, Gewinn- und Verlust­
rechnung sowie der Rechnungsabschlüsse sind auch anzuführen, wenn sie keinen Betrag 
ausweisen. Die Aufnahme weiterer, mit römischen Zahlen versehenen Posten ist nicht zu­
lässig. Im Formblatt B der Anlage 2 brauchen zu allen Posten die entsprechenden Beträge 
des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht angegeben werden. 

(6) Der Abschlußprüfer hat diejenigen Teile des Prüfungsberichtes über den Jahres­
abschluß, die sich auf die Posten Aktiva, Pos. D. und Passiva, Pos. F der Anlage 1 ,  Form­
blatt A, sowie auf Pos. I. der Anlage 1 ,  Formblatt B, beziehen, gesondert und aufgeteilt bei 
den jeweiligen Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zu erläutern und dem Rechen­
schaftsbericht anzufügen. Eine gesonderte Erläuterung der die Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaften betreffenden Posten hat im Prüfungsbericht über die Bilanz und die Gewinn­
und Verlustrechnung zu unterbleiben. 

(7) Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses 
und Rechenschaftsberichtes der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft keine Einwendun­
gen zu erheben, so hat der Abschlußprüfer dies durch folgenden Vermerk zu bestätigen: 
"Die Buchführung und der Abschluß entsprechen nach meiner/unserer pflichtgemäßen Prü­
fung den gesetzlichen Vorschriften. Der Rechenschaftsbericht vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der Lage der Veran­
lagungs- und Risikogemeinschaft. " " 

38. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

"§ 30a. (1 ) Der geprüfte Jahresabschluß der Pensionskasse, der Prüfungsbericht 
über den Jahresabschluß und der Pensionskassen-Prüfungsbericht sind längstens innerhalb 
von 6 Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres dem Bundesminister für Finanzen und 
der Oesterreichischen Nationalbank vozulegen. 

(2) Die Rechnungsabschlüsse und Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaften sind für die jeweilige Veranlagungs- und Risikogemeinschaft auf Ver­
langen den beitragleistenden Arbeitgebern bzw. den zuständigen Betriebsräten unverzüglich 
zu übermitteln. 

(3) Für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Pensionskasse gelten die 
Vorschriften des § 277 HGB mit der Einschränkung, daß lediglich die Bilanz und die Gewinn­
und Verlustrechnung sowie die in § 222 Abs. 2, § 223 Abs. 1 ,  2 und 5, § 226 Abs. 1 ,  § 236 
Z 1 und 3 und § 239 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Angaben im Anhang im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen sind. 

(4) Die Oesterreichische Nationalbank ist berechtigt, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist, von den Pensionskassen Auskünfte einzuholen und ihnen Termi­
ne, Form und Gliederung der von ihnen zu liefernden Ausweise vorzuschreiben und diese 
Daten anonymisiert statistisch zu verarbeiten. Fal ls  die eingeholten Auskünfte oder Unterla­
gen keine ausreichende Aufschlüsse zulassen, oder fal ls  begründete Zweifel an der Richtig­
keit oder Vol lständigkeit der Auskünfte oder Unterlagen bestehen, ist die Oesterreichische 
Nationalbank berechtigt, entsprechende Erläuterungen oder Nachweise zu verlangen. Sie 
hat dem Bundesminister für Finanzen den jederzeitigen automationsunterstützten Zugriff auf 
die von ihr erhobenen und verarbeiteten Daten über Pensionskassen zu ermöglichen. "  

39. § 3 1  Abs. 2 und 3 lauten: 

"(2) Die Bestellung des Abschlußprüfers ist dem Bundesminister für Finanzen unver­
züglich schriftlich anzuzeigen. Dieser kann binnen eines Monats Widerspruch im Sinne des 
§ 270 Abs. 3 HGB gegen die Bestellung des Abschlußprüfers erheben, wenn gesetzlich 
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normierte Aussch l ießungsgründe vorl iegen. Über den Widerspruch hat das Gericht unter 
Berücksichtigung der Ausschl ießungsgründe zu entscheiden. 
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"(3) Werden vom Abschlußprüfer bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen 
festgestel lt ,  auf G rund derer er  d ie Funktionsfähigkeit der Pensionskasse oder die Erfül lbar­
keit von deren Verpfl ichtungen für n icht mehr gewährle istet oder maßgebliche gesetzli che 
oder sonstige Vorschriften oder Bescheide des Bundesministers für Finanzen für verletzt 
erachtet, so hat er d iese Tatsachen mit Erläuterungen dem Bundesminister für Finanzen 
unverzüg lich schriftl ich anzuzeigen. Handelt s ich es jedoch um kurzfristig behebbare ,  gering­
fügige Mängel, so ist d ie Anzeige erst dann zu erstatten ,  wenn  die Pensionskasse n icht bin­
nen einer vom Abschlußprüfer gestimmten angemessenen Frist von längstens  dre i  Monaten 
die festgestellten Mängel behoben hat. Eine Anzeige ist auch dann zu erstatten ,  wenn  d ie 
Vorstandsmitgl ieder e ine vom Abschlußprüfer geforderte Auskunft innerhalb e iner von d ie­
sem gesetzten angemessenen Frist n icht ordnungsgemäß ertei len ."  

40. Nach § 31 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

"(4) Der Abschlußprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu prüfen.  
Die Prüfung hat auch zu umfassen: 

1 .  Die sachliche R ichtigkeit der Bewertung des der Veranlagungs- und Ris iko-
gemeinschaft zugeordneten Vermögens; 

2.  d ie rechtzeitige und vol lständige Erfü l lung der §§ 7, 12 und 1 8; 
3. d ie Einhaltung des § 25 ;  
4. die Einhaltung der sonstigen Vorschriften d ieses Bundesgesetzes.  

(5)  Das Ergebnis d ieser Prüfung ist in e inem gesonderten Pensionskassen­
Prüfungsbericht aufzunehmen. Dieser Bericht ist den Vorständen und den nach Gesetz oder 
Satzung bestehenden Aufsichtsorganen der Pensionskassen gleichzeitig m it dem Prüfungs­
bericht über den Jahresabschluß so zeitgerecht zu übermitte ln ,daß d ie Vorlagefrist des § 
30a Abs. 1 eingehalten werden kann .  Der Bundesmin ister für Finanzen hat G liederung und 
Inhalt des Pensionskassen-Prüfungsberichtes durch Verordnung festzusetzen ;  bei Erlassung 
d ieser Verordnung hat er auf das volkswirtschaftl iche I nteresse an der Funktionsfähigkeit der 
Pensions kassen und auf das Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten Be­
dacht zu nehmen . "  

4 1 .  § 3 2  samt Überschrift lautet: 

" Interne Revis ion 

§ 32 . (1 ) Jede Pensionskasse hat eine interne Revis ion zu bestel len,  d ie unmittelbar 
dem Vorstand untersteht und aussch l ießl ich der laufenden und umfassenden Prüfung der 
Gesetzmäßigkeit , Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Geschäftes und Betriebes 
der Pensionskasse d ient. Sie muß unter Bedachtnahme auf den Geschäftsumfang so einge­
richtet se in ,  daß s ie ihre Aufgaben zweckentsprechend erfül len kann. Mit Aufgaben der i n­
ternen Rev ision dürfen Personen , bei denen Ausschl ießungsgründe vorl iegen , n icht betraut 
werden.  

(2) Als Ausschl ießungsgründe s ind Umstände anzusehen, die d ie ordnungsgemäße 
Wah rnehmung der Aufgaben der internen Revis ion n icht wahrschein l ich erscheinen lassen. 
Ausschl ießungsgründe l iegen insbesondere vor, wenn 

1 .  den betroffenen Personen die erforderl iche Sachkenntnis fehlt; 
2 .  d i e  betroffenen Personen g le ichzeitig zum Abschlußprüfer bei derselben 

Pensionskasse bestel lt s ind. 

(3) Die interne Revis ion betreffende Verfügungen müssen von mindestens zwei M it­
g l iedern des Vorstandes gemeinsam getroffen werden.  Die interne Revision hat al len Mit­
g l iedern des Vorstandes zu berichten . "  

42. § 33 Abs .  3 bis 6 lauten :  
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"(3) Zur Erfüllung der ihm gemäß Abs. 1 und 2 obl iegenden Aufgaben kann der Bun­
desminister für Finanzen u'1beschadet der ihm auf Grund anderer  Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zustehenden Befugnisse 

1 .  von den Pensionskassen die Vorlage von Zwischenabschlüssen, von Auswei­
sen in bestimmter Form und G liederung und von Prüfungsberichten verlan­
gen,  ferner von den Pensionskassen und ihren Organen Auskünfte über al le 
Geschäftsangelegenheiten fordern , in  die Bücher, Schriftstücke und Datenträ­
ger der  Pensionskassen Einsicht nehmen und durch Abschlußprüfer, P rüfak­
tuare sowie sonstige Sachverständige a l le erforderlichen Prüfungen vorneh­
men lassen; 

2 .  von den Abschlußprüfern und von den Prüfaktuaren Prüfungsberichte und 
Auskünfte einholen; 

3. eigene Prüfer beauftragen; 
4 .  e inen Prüfaktuar bestel len,  wenn d ie Pensionskasse i hrer Verpfl i chtung zur 

Bestel lung e ines Prüfaktuars n icht nachkommt. 

(4) Bei Gefahr für die Erfül lung der Verpfl ichtungen der Pensionskasse kann der 
Bundesminister für  F inanzen zur Abwendung deser Gefahr befristete Maßnahmen durch 
Bescheid anordnen,  die spätestens 1 8  Monate nach Wirksamkeitsbeginn außer Kraft treten .  
Er kann durch Bescheid insbesondere 

1 .  dem Vorstand der Pensionskasse unter g leichzeitiger Verständigung des zur 
Bestel lung der Vorstände zuständigen Organes die Geschäftsführung ganz 
oder te i lweise untersagen; das zuständige Organ hat binnen eines Monats die 
entsprechende Anzahl  von Vorständen neu zu bestel len;  d ie Bestel lung be­
darf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Bundesministers für Fi­
nanzen ,  die zu versagen ist, wenn die neu bestellten Vorstände n icht geeignet 
scheinen,  eine Abwendung der obigen Gefahr herbeiführen zu können;  

2 .  e ine fachkundige Aufsichtsperson (Regierungskommissär) bestel len,  d ie dem 
Berufsstand der Rechtsanwälte oder der Wirtschaftstreuhänder angehört, und 
der a l le  Rechte des Abs. 3 Z 1 und 2 zustehen; die Aufsichtsperson hat 
a) der Pensionskasse al le Geschäfte zu untersagen, d ie geeignet s ind, 

d ie obige Gefahr zu vergrößern , bzw. 
b) im Fal le ,  daß der Pensionskasse die Fortführung der Geschäfte ganz 

oder teilweise untersagt wurde,  einzelne Geschäfte zu erlauben, d ie 
die obige Gefahr nicht vergrößern ; 

3. Kapitalherabsetzungen oder Gewinnausschüttungen ganz oder tei lweise un­
tersagen ; 

4. die Fortführung des Geschäftsbetriebes ganz oder te i lweise untersagen. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen hat vom Österreich ischen Rechtsanwaltskam­
mertag und von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder Meldungen über geeignete Regie­
rungskommissäre einzuholen.  I st ein Regierungskommissär nach Abs. 4 Z 2 zu bestel len und 
ist keine Bestel lung auf Grund dieser Meldung mögl ich, so hat der Bundesminister für Finan­
zen die nach dem Sitz der Pensionskasse zuständige Rechtsanwaltskammer oder d ie Kam­
mer der Wirtschaftstreuhänder zu benachrichtigen, damit diese einen fachl ich geeigneten 
Rechtsanwalt oder Wirtschaftstreuhänder als Regierungskommissär namhaft machen. Bei 
Gefahr im Verzug kann der Bundesminister für F inanzen 

1 .  einen Beamten des Bundesministeriums für F inanzen,  
2 .  e inen Vertragsbediensteten des Bundesministeriums für F inanzen ,  
3 .  e inen Rechtsanwalt oder 
4 .  einen Wirtschaftstreuhänder 

vorläufig a ls Reg ierungskommissär bestel len.  Diese Bestel lung tritt mit der 
Beste l lung eines Rechtsanwaltes oder Wirtschaftstreuhänders nach dem er­
sten Satz außer Kraft. 

(6) Liegt eine Konzessionsvoraussetzung gemäß § 9 nach Erte i lung der Konzession 
n icht mehr vor oder verletzt eine Pensionskasse Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ,  
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einer auf G rund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung,  des Pensionskassenver­
trages oder eines Bescheides, so hat der Bundesminister für Finanzen 

2 1  

1 .  d e r  Pensionskasse unter Androhung einer Zwangsstrafe aufzutragen ,  den 
rechtmäßigen Zustand b innen jener Frist herzustel len ,  d ie im Hinbl ick auf d ie 
Erfül lung ihrer Aufgaben und im Interesse der Leistungsberechtigten ange­
messen ist; 

2 .  i m  Wiederholung- oder Fortsetzungsfal l  den Mitgl iedern des Vorstandes der 
Pensionskasse die Geschäftsführung ganz oder teilweise zu untersagen; 

3 .  d ie Konzession zurückzunehmen,  wenn andere Maßnahmen nach diesem 
Bundesgesetz d ie Funktionsfähigkeit der Pensionskasse n icht s icherstel len 
können."  

43. Nach § 33 Abs.  6 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

"(7) Dem Regierungskommissär ist nach Beendigung seiner Tätigkeit von der Auf­
s ichtsbehörde eine Vergütung (Funktionsgebühr) zu leisten ,  d ie in  einem angemessenen 
Verhältnis zu der mit der Aufsicht verbundenen Arbeit und zu den Aufwendungen steht. 

(8) Die dem Bund durch Maßnahmen nach den Abs. 3, 4 und 7 entstehenden Kosten 
sind von der  betroffenen Pensionskasse zu ersetzen . "  

44 . Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt: 

"§ 33a. ( 1 )  Prüfungen gemäß § 33 Abs. 3 Z 3 sind der betroffenen Pensionskasse ei­
ne Woche vor Beginn der Prüfung ,  oder, wenn sonst der Zweck der Prüfung vereitelt werden 
könnte , mit Beginn der Prüfungshandlungen mitzutei len.  Die Prüfungsorgane sind mit einem 
schrift l ichen Prüfungsauftrag zu versehen und haben sich vor Beginn der Prüfung unaufge­
fordert auszuweisen sowie den Prüfungsauftrag vorzuweisen. 

(2) Die Pensionskassen haben den Prüfungsorganen die für d ie Prüfung erforderli­
chen U nterlagen zur Verfügung zu stel len und ihnen Einsicht in die Bücher, Schriftstücke 
und Datenträger zu gewähren sowie Auskünfte zu erte i len. Sie haben den Prüfungsorganen 
innerhalb der übl ichen Geschäfts- und Arbeitszeit jederzeit Zutritt zu den Geschäfts- und 
Arbeitsräumen zu gewähren.  

(3)  Die Prüfungsorgane können die für d ie Prüfung erforderl ichen Auskünfte und Ge-
schäftsunterlagen von 

1 .  den Vorstandsmitg l iedern 
2 .  Mitarbeitern, die v o n  den Vorstandsmitgl iedern namhaft gemacht wurden und 
3 .  von jeder im Unternehmen beSChäftigten Person, sofern die zu prüfenden 

Umstände in  den dieser übertragenen Aufgabenbereich fal len ,  
verlangen.  

(4) Zur Durchführung der Prüfung s ind den Prüfungsorganen von der Pensionskasse 
geeignete Räumlichkeiten und Hi lfsmittel zur Verfügung zu stel len.  Sind Eintragungen oder 
Aufbewah rungen unter Verwendung von Datenträgern vorgenommen worden ,  so s ind von 
der  Pensionskasse auf deren Kosten innerhalb einer angemessenen Frist d iejenigen H ilfs­
mittel zur Verfügung zu ste l len ,  die notwendig sind , um die U nterlagen lesbar zu machen ,  
und ,  soweit erforderl ich, ohne H i lfsmittel lesbare dauerhafte Wiedergaben in  der benötigten 
Anzahl beizubringen.  

(5) Die Prüfungsorgane haben bei  Prüfungen gemäß § 33 Abs. 3 Z 3 darauf Bedacht 
zu nehmen,  daß jede n icht unbedingt notwendige Störung oder Behinderung des Betriebes 
vermieden wird . 

(6) Die in  der Prüfung getroffenen Feststel lungen sind schriftlich festzuhalten .  Der 
Pensionskasse ist Gelegenheit zur Ste l lungnahme zu geben . "  

45. § 35 e ntfä l lt .  
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46. § 36 lautet: 

n§ 36. ( 1 )  Die Pensionskasse hat dem Bundesminister für Finanzen unverzügl ich 
schriftl ich anzuzeigen : 

1 .  Die Verlegung des Sitzes der Pensionskasse; 
2 .  jede Satzungsänderung;  

22 

3. jede Änderung der Voraussetzungen gemäß § 9 Z 9 bis 12 und 1 5  bei bestell­
ten Mitgl iedern des Vorstandes; 

4 .  jede Änderung in  der Person der Mitg l ieder des Vorstandes sowie d ie E inhal­
tung von § 9 Z 9 bis 1 3  und 1 5 ; 

5 .  jeden Erwerb und jede Aufgabe von  Antei len an der  Pensionskasse sowie je­
de Ü ber- und Unterschreitung der Betei l igungsgrenzen gemäß § 6a Abs. 1 ,  2 
und 4 ,  sobald sie davon Kenntnis erlangen; 

6. jede Änderung des Zustel lungsbevol lmächtigen gemäß den §§ 20a Abs. 3 
und 2 1  Abs. 4 ;  

7 .  jede Unterschre itung der  Grenzen gemäß den §§ 7 ,  9 Z 4 und 1 2; 
8 .  jede Bi ldung e iner gesonderten Veranlagungs- und R isikogemeinschaft nach 

§ 1 2  Abs. 2 ;  
9 .  jede Kündigung eines Pensionskassenvertrages gemäß § 17  Abs. 1 sowie je­

den Wechsel der Pensionskasse gemäß § 1 7  Abs. 3 ;  
1 0 . jede Beauftragung oder jeden Entzug der Beauftragung einer Depotbank ;  
1 1 .  jede Verminderung des einer Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaft zuge­

ordneten Vermögens um mehr als 1 0  vH gegenüber dem letzten Bi lanzstich­
tag ;  

1 2 .  Umstände, d i e  e ine Gefährdung der Erfül lung d e r  auf Grund d e r  Pensions­
kassenverträge zu erbringenden Leistungen bewirken können,  insbesondere 
nachhaltige Wertminderungen der den Veranlagungs- und Risikogemeinschaf­
ten zugeordneten Vermögenswerte . 

(2) Die Pensionskassen haben binnen drei Wochen nach den Stichtagen 31 . März, 
30. Juni und 30. September dem dem Bundesmin isterium für Finanzen das tatsächl iche Vor­
handensein von mindestens 90 vH der zu einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft ge­
hörigen Vermögenswerte (Anlage 2 zu § 30 ,  Formblatt A, Aktiva, Pos. I .  - X.)  jewei ls zu d ie­
sen Stichtagen nachzuweisen.  

(3) Abweichend von Abs. 2 muß bei Veranlagungen gemäß § 25  Abs. 1 Z 1 l i t  b subl it 
aa und Z 3 i n  bezug auf im In land belegene Grundstücke und Gebäude der Nachweis nur  
jewei ls zum Stichtag 30. J un i  erbracht werden . "  

47. § 4 1  Abs. 1 Z 1 lautet: 

n 1 . die Konzession der die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft verwaltenden 
Pensionskasse zurückgenommen wird oder erl ischt;n 

48.  Nach § 46 wird folgender § 46a eingefügt: 

n§ 46a. ( 1 ) Wer als Verantwortl icher (§ 9 VStG) einer Pensionskasse 
1 .  gegenüber den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der I nformati­

onspflicht gemäß § 1 8  Abs. 1 n icht nachkommt; 
2 .  dem Auskunftsbegehren eines Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten 

gemäß § 1 8  Abs. 2 auch nach dessen Mahnung n icht nachkommt; 
3. d ie schriftl iche Anzeige der Bestel lung des Aktuars oder einer Änderung in 

der Person des Aktuars nach § 20a Abs. 3 unterläßt; 
4 .  d ie  Anzeige der  beabsichtigten Bestel lung des  Prüfaktuars nach § 2 1  Abs. 3 

unterläßt; 
5 .  der Vorlagepfl icht gemäß § 30  Abs. 4 nicht fristgerecht nachkommt; 
6 .  d ie  Anzeige der  Bestel lung des  Abschlußprüfers nach § 3 1  Abs .  3 unterläßt; 
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7. die unverzügliche Anzeige von in 36 Abs. 1 Z 1 b is 1 2  genannten Sachverhal­
ten an den Bundesmin ister für Finanzen unterläßt; 

8 .  d ie Anzeige gemäß § 36 Abs. 2 n icht innerhalb der  vorgesehenen Frist vor­
legt, 

9.  d ie Veranlagungsvorschriften des § 25 n icht einhält oder 
1 0. Pensionskassengeschäfte durchführt, d ie nicht dem bewil l igten Geschäftsplan 

e ntsprechen ,  
begeht, soferne die Tat n icht den Tatbestand e iner in  die Zuständigkeit der Gerichte fal len­
den strafbaren H andlung b i ldet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde hin­
s ichtl ich der Z 1 b is 8 mit Geldstrafe b is zu 30 000 S ,  h insichtlich der Z 9 mit Geldstrafe bis 
zu 1 50 000 S und h insichtlich der Z 1 0  mit Geldstrafe bis zu 300 000 S zu bestrafen .  

(2) Wer a ls  Prüfaktuar 
1 .  den Prüfbericht nach § 2 1  Abs. 6 dem Bundesminister für Finanzen n icht frist­

gerecht übermittelt und 
2. d ie unverzügl iche schriftl iche Anzeige von in  § 21 Abs. 7 genannten Sachver-

halten an den Bundesminister für Finanzen unterläßt, 
b egeht, soferne die Tat n icht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallen­
den strafbaren Handlung bi ldet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde hin­
s ichtlich der Z 1 mit Geldstrafe bis zu 30 000 S ,  h insichtlich der Z 2 mit Geldstrafe bis zu 
300 000 S zu bestrafen .  

(3 )  Wer als Abschlußprüfer d ie  unverzügl iche schriftl iche Anzeige von in § 3 1  Abs .  4 
genannten Sachverhalten an den Bundesminister für Finanzen unterläßt, begeht, soferne die 
Tat n icht den Tatbestand einer in  die Zuständigkeit der Gerichte fa l lenden strafbaren Hand­
lung bi ldet, e ine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 
300 000 S zu bestrafen .  

(4) Wer als Verantwortl icher (§ 9 VStG) einer Depotbank erforderl iche Maßnahmen 
nach § 26 Abs. 2 unterläßt, begeht, soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in d ie Zu­
ständigkeit der Gerichte fa l lenden strafbaren Handlung bi ldet, e ine Verwaltungsübertretung 
und is t  von der  Behörde mi t  Geldstrafe b is  zu 300 000 S zu bestrafen . "  

(5 )  Wer als Arbeitgeber oder  als Verantwortlicher (§  9 VStG) des Arbeitgebers dem 
Auskunftsbegehren eines Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten gemäß § 18 Abs. 2 
auch nach dessen Mahnung nicht nachkommt, begeht, soferne d ie Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der  Gerichte fa l lenden strafbaren Handlung b i ldet, e ine Verwal­
tungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen .  

49 .  § 48 Abs .  1 letzter Satz lautet: 

" Im Fal le e iner Abfindung (§ 1 Abs. 2 PKG , § 5 Abs. 4 BPG oder § 5 Abs. 2 AVRAG) oder 
einer Übertragung (§ 5 Abs. 2 Z 1 bis 4 BPG) eines U nverfal lbarkeitsbetrages hat der Arbeit­
geber spätestens zum Abfindungs- oder Übertragungszeitpunkt den aushaftenden Teil des 
Deckungserfordernisses vorzeitig an d ie Pensionskasse zu überweisen . "  

50. Nach § 48 Abs. 5 werden folgende Abs. 6 bis 8 angefügt: 

"(6) Bei e iner Ü bertragung nach Abs. 1 können auch geleistete Arbeitnehmerbeiträge 
übertragen werden ,  wobei 

1 .  der Arbeitnehmer diese Übertragung nur vor der Übertragung nach Abs.  1 
verlangen kann und 

2.  d ie Ü berweisung der Arbeitnehmerbeiträge zum Zeitpunkt der Ü bertragung 
nach Abs. 1 zur Gänze zu erfolgen hat. 

(7) Bei der Übertragung von Anwartschaften und Leistungsverpfl ichtungen aus einer 
d irekten Leistungszusage ohne Hinterbl iebenenversorgung nach Abs. 1 ,  die vor dem 1 .  Ju l i  
1 990 erte i lt wurde ,  ist abweichend von § 1 Abs. 2 die Zusage der Pensionskasse auf Hin­
terbl iebenenversorgung nicht erforderl ich. Dies erstreckt sich jedoch nur auf jene Anwart-
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schafts- und Leistungsberechtigten ,  denen d iese Leistung bereits vor dem 1 .  Ju l i  1 990 zuge­
sagt wurde und auf jene direkte Leistungszusagen, bei denen seit 1 .  Ju l i  1 990 sowie im Zu­
ge der Ü bertragung keine wesentlichen Änderunger erfolgt s ind.  Nach erfolgter Übertragung 
dürfen solche Zusagen nur dann geändert werden, wenn sie danach § 1 Abs. 2 entsprechen. 
Für die Ü berweisung des Deckungserfordernisses sind Abs. 1 bis 5 anzuwenden. 

(8) Die Ü bertragung des Rückkaufswertes einer Lebens- oder Gruppenrentenversi­
cherung ist nach Abs. 1 zulässig ,  wobei zum Zeitpunkt der Übertragung die Ü berweisung zur 
Gänze zu erfolgen hat." 

5 1 . § 49 lautet: 

"§ 49. Nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten folgende Ü bergangsbestim­
mungen: 

1 .  

2 .  

(zu § 20) 
Enthält der bewi l l igte Geschäftsplan Bestimmungen,  die diesem Bundesge­
setz n icht entsprechen, so s ind ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden.  Mit 
dem nächsten Antrag auf Änderung des Geschäftsplanes ist dieser an die ge­
änderten Bestimmungen anzupassen .  
(zu § 25) 
Zum Zeitpunkt des I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende Veranla­
gungen,  d ie die geforderten Grenzen überschreiten ,  dürfen nicht mehr erhöht 
werden;  sie sind bis längstens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes an die Grenzen des § 25 anzupassen . "  

52. § 50 Z 1 und 2 lauten :  

" 1 . h ins ichtl ich der §§ 1 3 , 27 Abs . 1 ,  3 und 5 bis 7 ,  37 Abs . 1  und 2 ,  38,  39 und 47 
der Bundesmin ister tür Justiz; 

2 .  h insichtl ich der § §  1 0  Abs .  2 und 3 ,  1 1  Abs.  2 ,  3 0  Abs. 2 bis 4 und 6 ,  30a Abs. 
1 und 3 und 42 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesmin ister für Justiz;" 

53. Nach § 51 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

U( 1 a) § 1 Abs. 2 und 2a ,  § 2 Abs. 2, § 5 ,  § 6 Abs. 1 ,  § 6a, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 2 Z 8, 
§ 9, § 1 0  Abs.  1 Z 5 ,  § 1 0  Abs.  3, § 1 1  Abs. 1 Z 5, § 1 1  Abs. 3, § 1 2  Abs. 2 bis 5, § 1 5  Abs.  3 
Z 9 ,  § 1 5  Abs.  3a ,  § 1 5a,  § 1 7 , § 1 8  Abs.  1 und 2 ,  § 20 Abs. 2 und 4 ,  § 20a,  § 2 1 ,  § 23,  § 24, 
§ 24a, § 25, § 26 ,  § 27 Abs. 2 und 4 bis 6 ,  § 28 Abs .  3,  § 29 Abs. 1 und 3, § 30,  § 30a, § 31 
Abs. 2 bis 5 ,  § 32 , § 33 Abs.  3 und 8 ,  § 33a,  § 36, § 41  Abs. 1 Z 1 ,  § 46a, § 48 Abs. 1 und 6 
bis 8, § 49, § 50 Z 1 und 2 und § 5 1  Abs. 1 a  dieses Bundesgesetzes in  der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB! .  N r. XXl1 996 tritt mit 1 .  Jänner 1 997 in  Kraft. § 20 Abs.  5 ,  § 27 Abs. 3 
und § 35 tritt mit 1 .  Jänner 1 997 außer Kraft. Die Verordnung des Bundesministers fürjustiz 
über die von den Pensionskassen zu verwendenden Formblätter für die Gl iederung der B i­
lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung,  BGB! .  Nr .  1 98/1 991 , tritt mit 1 .  Jänner 1 997 au­
ßer Kraft. "  

Artike l  1 1  
Änderu n g  des E inkommensteuergesetzes 1 988 

Das Einkommensteuergesetz 1 988,  zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB! .  
N r. 201 / 1 996, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 4 Abs.  4 Z 2 l i t  a lautet: 

U2 . a) Vertrag l ich festgelegte Pensionskassenbeiträge im Sinne des Pensionskassen­
gesetzes u nter folgenden Voraussetzungen:  

aa) Der Pensionskassenvertrag muß dem Betriebspensionsgesetz entsprechen.  
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bb) Die Zusagen dürfen 80% des letzten laufenden Aktivbezuges n icht überstei­
gen .  Das Ü berschreiten der Grenze ist unbeachtl ich, wenn  es auf eine Ver­
minderung des Arbeitslohnes aus wirtschaftlich beachtl ichen G ründen in den 
letzten Aktivitätsjahren zurückzuführen ist. 

cc) Bei beitragsorientierten Zusagen in Veranlagungs- und R is ikogemeinschaften 
dürfen die Beiträge 1 0% der Lohn- und Gehaltsumme der Anwartschaftsbe­
rechtigten n icht übersteigen. 

dd) Lit .  cc g i lt auch für leistungsorientierte Zusagen in Veranlagungs- und Ris iko­
gemeinschaften ,  wenn  sie n icht in einem ausschließl ich betragl ich oder im 
Verhä ltnis zu  sonstigen Bestimmungsgrößen zugesagten Ausmaß zum Er­
bringen von Pensionsleistungen dienen. Bei Zusagen mit Beitragsanpassung 
(§ 1 5  Abs. 3 Z 5 des Pensionskassengesetzes) darf der in  l it . cc genannte 
G renzwert überschritten werden, solange der Arbeitgeber vorübergehend hö­
here Beiträge zum Schl ießen einer unvorhergesehenen Deckungslücke lei­
sten muß.  

ee) Beiträge des Arbeitgebers für s ich sind n icht abzugsfähig .  Als Arbeitgeber 
gelten i n  diesem Zusammenhang U nternehmer und Gesel lschafter von Ge­
sel lschaften ,  bei denen d ie Gesel lschafter als M itunternehmer anzusehen 
s ind . "  

2 .  I n  § 1 24 Z 5 tritt an d i e  Ste l le des Datums " 1 .  Jänner 1 988" d a s  Datum " 1 .  Jänner 1 996". 

3 .  I n  § 1 24 b wird als Z 1 8  angefügt: 

" 1 8 .  § 4 Abs. 4 Z 2 l i t .  a und § 1 24 Z 5 in  der Fassung des Bundesgesetzes BGBI .  Nr .  
xxxl1 996 gelten ab dem 1 .  Jänner 1 997 . "  

-- �  
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Vorblatt 

Probleme: 

• Bei der Schaffung des Pensionskassengesetzes wurden Rahmenbedingungen 

vorgegeben, die die Pensionskassen aus heutiger Sicht in der Geschäftstätigkeit u nnötig 

einengen 

Ziele: 

• Liberalisierung von Ordnungsnormen zur Erreichung einer größeren Flexi l bi l ität bei der 

Geschäftsabwicklung durch die Pensionskassen 

• Steigerung der Effizienz der Aufsichtstätigkeit durch klarere G liederung des 

Rechnungs legungs- und Berichtswesens 

• Anpassung der steuerlichen Absetzbarkeit von Arbeitgeberbeiträgen 

Problemlösung : 

Novel l ierung des Pensionskassengesetzes zur Erreichung der angeführten Ziele. 

Kosten :  

keine 

EU-Konformität : 

Die Änderungen l iegen außerhalb des harmonisierten Bereiches und widersprechen nicht 

dem E U-Recht. 

Alternativen : 

keine 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Tei l  

Mit der ersten g roßen N ovel l ierung des Pensionskassengesetzes sol len die Erfahrungen 
aus der n unmehr sechsjährigen Praxis umgesetzt werden und das gesamte Pensionskas­
senrecht - gleichzeitig soll auch das Betriebspensionsgesetz novell iert werden - an die tat­
sächlichen Erfordernisse angepaßt werden .  

Weiters wird d i e  Gelegenheit genützt, d ie aufsichtsrechtl ichen Bestimmungen des Pensi­
onskassengesetzes an das BWG und das VAG anzupassen und das bei den Vera nla­
gungsbestim mungen Anpassungen an das d iesbezügl ich ähnl ich orientierte Investment­
fondsgesetz 1 993 vorzunehmen . Im Zuge dieser N ovel l ierung werden auch Erfahrungen in  
der  Vollziehung des  Pensionskassengesetzes legistisch zu  verwerten sein.  

Artikel I enthält d ie Novel le zum PKG, Artikel I I  steuerl iche Anpassungen. 

Bes onderer Tei l  

zu Artikel  I 

1 .  zu § 1 Abs. 2 :  

Analog zu  den Bestimmungen des  ASVG sol l  be i  Wiederverheiratung einer hinterbl iebenen 
Ehegattin (eines h interbl iebenen Ehegatten) ein Abfindung auch dann zulässig sein ,  wenn 
der  erworbene Anspruch aus der Pensionskasse den ansonsten geltenden Abfindungs­
grenzbetrag überschreitet. Damit i st jedoch der Anspruch endgült ig und unwiderrufl ich ab­
gefunden.  Die Grenze des für al le anderen Fäl le geltenden Abfindungsgrenzbetrag wird 
entsprechend den seit dem Jahr  1 990 gestiegenen Lebenshaltungskosten angepaßt. 

2. zu § 1 Abs .  2 a :  

D e r  Abfindungsg renzbetrag wird unter Zugrundelegung des Verbraucherpreis index 1 986 
automatisch valoris iert.  Aus Vere infachungsgründen wird einerseits eine Valorisierung in  
Schritten a 5 000 S und andererseits e ine Stichtagsregelung entsprechend dem Bi lanzstich­
tag der Pensionskassen ( immer der 3 1 . Dezember) vorgesehen. Um eine rechtzeitige Ver­
lautbarung zu gewährleisten ,  wird als Vergle ichsmonat der Ju l i eines Kalenderjahres ge­
wählt . 

3. zu § 2 Abs. 2 :  

Durch d i e  Neufassung der Bestimmungen zur Schwankungsrückstel lung sowie des Form­
blattes A ist d ie Defin ition des Vermögensbegriffes zu ändern. Zur klaren und e indeutigen 
Berechnung der Veranlagungserträge ist d ie durchschnittl iche Rendite zeit- und volumens­
gewichtet zu berechnen.  Damit werden sprunghafte Änderungen in  der Höhe des Vermö­
gens im Berechnungszeitraum ausgegl ichen . 

4. zu § 5 :  

zu Z 1 l it . a :  
U nter dem Begriff der Anwartschaftsberechtigten s ind n icht nur jene Anwartschaftsberech­
tigten zu verstehen, für die d ie Pens ionskasse Beiträge entgegennimmt, sondern auch bei­
tragsfrei geste l lte Anwartschaftsberechtigte sowie Personen, d ie zwar das Dienstverhältnis 
mit dem Arbeitgeber bereits beendet haben ,  aber noch keine Pensions leistungen erhalten .  
U nter den zuletzt genannten Personenkre is fal len z .B .  Pensionisten ,  d ie im Abfert igungs­
zeitraum noch keine Pensionsleistung erhalten .  

zu Z 1 l it .  b und c :  
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In  die Defin ition des Begriffes "Anwartschaftsberechtigter" werden auch jene natürliche Per­
sonen aufgenommen, d ie a ls Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter mit einer Pensionskasse einen 
Pensionskassenvertrag abgeschlossen haben .  Dip.se haben nunmehr auch die Mögl ichkeit . 
für sich selbst Pensionskassenbeiträge zu entrichten .  Voraussetzung dafür ist aber jeden­
fal ls, daß der Arbeitgeber auch für Arbeitnehmer seines Betriebes Pensionskassenbe iträge 
entrichtet. Da Vertretungsorgane von juristischen Personen des Privatrechts n icht unter 
den Arbeitgeberbegriff fal len und in § 1 Abs. 2 B PG nur Vertretungsorgane,  die aus dieser 
Tätigkeit E inkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit beziehen, subsumiert sind, wird im PKG 
die entsprechende Erweiterung vorgenommen. 

zu Z 2 : 
Als Leistungsberechtigte sind nur jene Personen zu verstehen , für die die Pensionskasse 
tatsächl ich bereits Pensionsleistungen zu erbringen hat. Unter den Begriff A lterspensionen 
können auch dazu verwandte Pensionsleistungen subsumiert werden, wie z .B .  die Admini­
strativpension des Sparkassensektors . 

zu Z 3 l i t .  a :  
U nzutreffende Annahmen in  den Rechnungsgrundlagen l iegen z. B .  dann vor, wenn d ie  
Annahmen über  die Entwicklung der  Sterbl ichkeit i n  den Rechnungsgrundlagen in signifi­
kantem Ausmaß mit der Real ität n icht oder nicht mehr übereinstimmen. 

zu Z 3 l it .  b :  
Deckungs lücken ,  d ie nach Anwendung des neuen § 24a (Schwankungsrückstel lung) ent­
stehen, s ind jedenfal ls solche unvorhergesehene Deckungslücken , d ie sofort zu schl ießen 
s ind.  Wenn beispielsweise bei einer le istungsorientierten Zusage eine negative Schwan­
kungsrückste I lung zur Verminderung der Deckungsrückstel lung führt, so ist zwecks Erfül l­
barkeit der garantierten Pensionshöhe ein sofort iger Nachschuß notwend ig .  

5. z u  § 6:  

Das b isher vorgesehene Erfordern is der  Zustimmung des Aufsichtsrates zur  Aktienübertra­
gung ist wegen der neuen "Eigentümerbestimmungen" (§ 6a) n icht mehr e rforderl ich. 

6. zu § 6a : 

Die neuen Bestimmungen über Eigentümer (Aktionäre) von Pensionskassen sol len in An­
passung an die gemäß § 20 BWG für Kredit institute bzw. § 1 1 a VAG für Versicherungsun­
ternehmen ge ltenden Regelungen eine umsichtige und sol ide Führung der Pensionskassen 
sicherste l len .  Der Grund für d iese Kontrol le l iegt in  der Überlegung ,  daß nicht nur d ie Vor­
stände von Pensionskassen,  d ie ja bestimmte Voraussetzungen zu erfü l len haben, son­
dern, wenn auch ind i rekt, auch die Eigentümer Einfluß auf d ie Geschäfte der Pensionskas­
se nehmen können.  

z u  Abs.  3 :  

Wird e ine Betei l igung b is  zu dem vom Bundesmin ister für  Finanzen al l enfa l ls  gesetzten 
Termin n icht verwirkl icht, so ist bei späterer Verwirkl ichung vorher die beabsichtigte Betei l i­
gung e rneut anzuzeigen . Sinn der Bestimmung ist es,  a l lfä l l ige zwischenzeitig eingetretene 
Sachverhaltsänderungen berücksichtigen zu können.  

7. zu § 7 Abs. 2:  

Das Erfordern is  der Bareinzahlung wurde - a ls  entbehrl ich - gestrichen und somit auch für 
Pensionskassen im Rahmen der aktienrechtl ichen Bestimmungen die Mögl ichkeit e iner 
Sacheinlage zugelassen.  

8. zu § 8 Abs. 2 Z 8: 

56/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 29 von 56

www.parlament.gv.at



Eine Vereinbarung gemäß Vertragsmuster kann n icht a l leine Basis fü r d ie Gründung einer 
betrieblichen Pensionskasse sein .  

9. zu § 9: 

3 

Anpassung an andere bewährte Aufsichtsrechte, insbesondere § 5 BWG; m ateriel l  h inzuge­
treten s ind Bestimmungen über Eigentümer, d ie Bestimmungen über den Vorstand wurden 
präzisiert. 

zu Z 11: 
Die Qual ifikationskriterien für M itg l ieder des Vorstandes stel len Beispiele dar, unter denen 
d ie Qualifikation jedenfal ls  gegeben sein wird.  Im  Einzelfal l könnenauch andere Kriterien 
die Qualifikation zum Mitglied des Vorstandes e iner Pensionskasse belegen .  

1 0. z u  § 1 0  Abs. 1 Z 5 :  

Änderung d e s  Verweises.  

1 1 .  zu § 10 Abs. 3 :  

Diese Vorschriften sol len die ordnungsgemäße Abwicklung der Pensionskasse gewährlei­
sten.  Der Text entspricht der verwandten Bestimmung des § 6 Abs. 5 BWG . 

1 2. zu § 11 Abs. 1 Z 5 :  

Die auflösende Bedingung feh lte bisher bei der Aufzählung d e r  Konzessionserlöschens­
g ründe.  

1 3. zu § 1 1  Abs.  3: 

Sinn dieser Bestimmung i st es ,  im Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 
die Anwendung des Pensionskassengesetzes bis zur Beendigung der Abwicklung sicher­
zustel len .  Die Zurücklegung einer Konzession ist daher erst dann wirksam, wenn d ie Pensi­
onskasse keine Pensionskassengeschäfte gemäß § 1 Abs. 2 mehr betreibt. In der Rege l  
wird d ies dann der Fa l l  se in ,  wenn das der  (den) Veranlagungs- und R isikogemein­
schaft(en) zugeordnete Vermögen auf eine andere Pensionskasse übertragen worden ist. 
Für d iese Übertragung wird sowohl für d ie übertragende als auch für die übernehmende 
Pensionskasse die Erste l lung e ines bi lanzmäßigen Abschlusses notwendig sein. 

1 4. zu § 1 2  Abs. 2 b i s  5 :  

z u  Abs. 3 :  
N ach den bisherigen Erfahrungen der  Pensionskassen und  der  Aufsicht ist es  sinnvol l ,  
auch d ie B i ldung von Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaften m it anfängl ich weniger a ls 
1.000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zuzulassen. Es i st jedoch d ie  Führung von 
mindestens einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft für über 1 .000 Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigte Voraussetzung für d ie Bi ldung e iner weiteren Veranlagungs- und R isi­
kogemeinschaft. Im Sinne einer vernünftigen R isikominimierung ist die Anzahl sowie der 
Zeitraum von "offenen" Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zu beschränken .  In  d ie 
Anzahl  der offenen Veranlagungs- und R isikogemeinschaften s ind gemäß dieser Zielset­
zung auch solche Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaften e inzurechnen, d ie d ie M in­
destanzahl  wieder unterschre iten .  

zu Abs.  4 :  
Diese Ausnahmebest immung ermögl icht es ,  in  besonderen Fäl len von der Mindestanzahl 
abzusehen.  Voraussetzung für d ie Anwendung d ieser Bestimmung ist jedenfa l ls ,  daß die 
gegenständl iche Veranlagungs- und R isikogemeinschaft zuvor bereits für mehr a ls 1 000 
Anwartschafts- und Leistungsberechtigte geführt wurde.  Unter diese Bestimmung fäl lt z. B .  
e ine "aussterbende" Veranlagungs- und R isikogemeinschaft, in  d e r  eine Bestanderweite-
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rung auf G rund des Wegfal ls des Arbeitgebers durch Schl ießung der Firma , Konkurs oder 
andere U mstände oder durch eine Stichtagsregelung bei der Pensionszusage n icht mehr 
erfolgen kann .  Keine solche Bestandserweiterung bewirken Leistungsberec;�tigte , die nach 
dem Tod eines Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten eine Anspruchsberechtigung 
erlangen. 

zu Abs. 5: 

4 

Da für d ie Trennung bzw. Zusammenlegung von Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 
jedenfalls e in bi lanzmäßiger Abschluß notwendig ist, sind diese Veränderungen nur  zum 
Bi lanzstichtag zulässig. Die umfassende Kontrol le ist zur Wahrung der Rechte der Anwart­
schafts- und Leistungsberechtigten notwendig.  

1 5. zu § 1 5  Abs. 3 Z 9:  

Anpassung des Verweises an § 25.  

1 6. zu § 1 5  Abs.  3a:  

Die Ansprüche des Anwartschaftsberechtigten s ind in der Betriebsvereinbarung bzw. im 
Vertragsmuster und im Pensionskassenvertrag geregelt . Grundsätzl ich b le iben d iese An­
sprüche auch bei Ausscheiden des AnwartschaftsbereChtigten aus dem Unternehmen un­
verändert erhalten .  Gemäß § 5 Abs. 2 und 3 BPG hat der Arbeitnehmer entweder e ine Er­
klärung über d ie Verwendung seiner Anwartschaft abzugeben oder diese wird in eine bei­
tragsfrei gestel lte Anwartschaft umgewandelt . Zur KlarsteI lung der gegenseitigen Rechte 
und Pfl ichten wird die Möglichkeit geschaffen ,  mit dem Anwartschaftsberechtigten eine 
Vereinbarung über d ie wesentlichen Bestimmungen der Betriebsvereinbarung und des 
Pensionskassenvertrages unter H inweis auf die in  seiner Erklärung gewählte "Anwartschaft" 
abzuschl ießen. Wesentl ich ist, daß durch d iese Vereinbarung kein Eingriff in die materiel len 
Rechte und Pfl ichten des Pensionskassenvertrages erfolgt. I nsbesondere werden die Mit­
wirkung der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten an der Verwaltung der Pensionskas­
se, die Pflichten der Pensionskasse gegenüber den Anwartschafts- und Leistungsberechtig­
ten, die Erklärung des Anwartschaftsberechtigten gemäß § 5 Abs. 2 BPG und die Beitrags­
leistung sowie Pensionsauszahlung in d ieser Vere inbarung zu regeln sein .  Ausgeschlossen 
ist jedenfal ls d ie Abänderung von d ieser Vere inbarung zugrunde l iegenden Bestimmungen, 
selbst wen n  diese Abänderung im gegenseit igen Einvernehmen erfo lgen würde.  Bei Nicht­
zustandekommen dieser Vere inbarung sind die entsprechenden Best immungen des Pensi­
onskassenvertrages weiterh in gültig .  Zur Sicherste l lung,  daß für ehemalige Arbeitnehmer 
n icht unterschiedl iche "Vertragsbedingungen" in Vereinbarungen festgelegt werden können, 
muß der Pensionskassenvertrag im Anhang eine Mustervere inbarung enthalten .  

1 7. zu § 1 5a :  

Da die Bestimmungen des B PG sowie des § 1 5  PKG nur für Arbeitnehmer im Sinne des § 5 
Z 1 l it. a anzuwenden sind , werden für Anwartschaftsberechtigte im Sinne des § 5 Z 1 l i t b 
und c hier d ie erforderl ichen Bestimmungen e ingefügt. 

zu Abs. 1 
Grundsätzl ich gelten die Bestimmungen des Pensionskassenvertrages für sämtl iche An­
wartschaftsberechtigte, wobei für "Arbeitgeber" und Arbeitnehmer gleiches Recht anzuwen­
den ist. Im I nteresse der Arbeitnehmer waren für die Einbeziehung Einschränkungen fest­
zusetzen ,  d ie verh indern sol len , daß ledigl ich der Arbeitgeber in den Genuß einer Pensi­
onszusage kommen könnte . Art und Weise der Beitragsleistung muß für a l le  Anwart­
schaftsberechtigten g leich sein .  Wird der Beitragssatz a ls Prozentsatz der Bemessungs­
grundlage festgelegt, gi lt dieser Prozentsatz g leicherweise für al le Anwartschaftsberechtig­
ten .  Auch ein nach Höhe der Bemessungsgrundlage gestaffe lter Beitragsprozentsatz ist 
g leicherweise anzuwenden . Wird die Beitragshöhe als Fixbetrag (mit oder ohne Valorisie­
rung) festgelegt, g i lt dieser Betrag unabhängig von der Höhe der Bemessungsgrundlage für 
al le Anwartschaftsberechtigten .  
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zu Abs. 2 Z 1 :  
Da im Pensionskassenvertrag in der Regel d ie Beitragshöhe als Prozentsatz des Monats­
bezuges des .�rbe itnehmers festgesetzt wird, war es notwendig, für den Arbeitgeber eine 
fiktive Bemessungsgrundlage festzusetzen .  Diese fiktive Bemessungsgrundlage ist begriff­
l ich der Bemessungsgrundlage für Arbeitnehmer laut Pensionskassenvertrag gleichzuset­
zen. Das für den Arbeitgeber festzusetzende Pensionsalter ist dem für Arbeitnehmer im 
Pensionskassenvertrag festgesetzten Pensionsalter gleichzusetzen .  Für  die Pensionsle i­
stung i st es jedoch unerheblich, ob der Arbeitgeber aus seiner Funktion im Sinne des § 5 
Z 1 l it b oder c ausgeschieden ist. Ist im Pensionskassenvertrag für die Arbeitnehmer d ie 
Zusage auf Gewährung einer Inval iditätsvorsorge vorgesehen, so kann auch der Arbeitge­
ber in den Genuß dieser  I nval iditätsvorsorge kommen, wobe i  Kriterien für d ie Feststel lung 
der I nval id i tät festgelegt wurden. 

zu Abs.  2 Z 2:  

5 

Ist im Pensionskassenvertrag die Leistung von Arbeitnehmerbeiträgen vorgesehen ,  kann 
der Arbeitgeber auch zusätzl ich Eigenbeiträge in d iesem prozentuellen Ausmaß leisten. Die 
Bestimmungen des § 3 Abs. 4 BPG sind dann aber auch sinngemäß für den Arbeitgeber zu 
verwenden.  Die unverfa l lbaren Anwartschaften des Arbeitgebers sollen dem gleichen 
Schutz unterl iegen wie d ie unverfal lbaren Anwartschaften der Arbeitnehmer. Die Bestim­
mungen des § 5 BPG zur Unverfal lbarkeit sind für den Arbeitgeber sinngemäß anzuwen­
den . Die Beendigung des Dienstverhältnisses ist anzunehmen, wenn der Arbeitgeber aus 
seiner Funktion ausscheidet, d . h .  wenn er seinen Unternehmensanteil veräußert ,  das Un­
ternehmen insolvent wird oder sein Antei l  an der GmbH unter 25 v H  sinkt. N icht a ls Aus­
scheiden aus dem Unternehmen ist anzusehen, wenn der Arbeitgeber ohne Kündigung des 
Pensionskassenvertrages ab einem Stichtag als Anwartschaftsberechtigter im Sinne des 
§ 5 Z 1 l i t .  a g i lt . Bei  Einstel len , Aussetzen oder Einschränken der Beiträge gemäß § 6 BPG 
hat der A rbeitgeber die Eigenbeiträge analog zu den Beiträgen für seine Arbeitnehmer zu 
behandeln .  Es sol len ihm aber auch d ie Möglichkeiten des Arbeitnehmers gemäß § 6 
Abs.  3 und 7 offenstehen.  

1 8 . zu § 1 7 :  

z u  Abs.  1 :  
Analog zu der bereits bisher vorgesehenen Bestimmung, daß die Kündigung des Pensions­
kassenvertrages durch den Arbeitgeber nur dann zulässig ist, wenn eine übernehmende 
Pensionskasse namhaft gemacht werden kann, sol l  dies nun auch für d ie Kündigung des 
Pensionskassenvertrages durch die Pensionskasse gelten. Damit kann jedoch die be­
scheidmäßige Vermögensübertragung durch den Bundesminister für Finanzen entfal len.  
Weiters wird die bereits bisher von der Aufsicht vertretene und von den betroffenen Kreisen 
auch gebi l l igte Rechtsansicht, wonach bei Kündigung des Pensionskassenvertrages die 
Ansprüche sämtlicher Anwartschafts- und Leistungsberechtigter in die neue Pensionskasse 
ü bertragen werden müssen, auch im Gesetz klargestellt . Ein wahlweises Verbleiben von 
Leistungsberechtigten in der Pensionskasse wäre nicht praktikabel .  

zu Abs. 3: 
Bei Ausscheiden eines Arbeitgebers aus dem Konzern wäre nach bisheriger Rechtslage 
der Pensionskassenvertrag mit der betroffenen betriebl ichen Pensionskasse nur unter Ein­
haltung der al lgemeinen gesetzl ichen Fristen kündbar gewesen. Nunmehr hat die Vermö­
gensübertragung auf eine andere Pensionskasse bereits zum nächsten Bi lanzstichtag zu 
erfolgen,  da die betriebl iche Pensionskasse n icht berechtigt ist, Pensionskassengeschäfte 
für e inen Arbeitgeber durchzuführen, der weder Aktionär der Pensionskasse ist , noch dem 
gleichen Konzern wie die Pensionskasse angehört .  

zu Abs. 4 :  
Nach Kündigung e ines Pensionskassenvertrages kann nur Vermögen (Bargeld,  Wertpapie­
re, etc . )  ü bertragen werden.  Die Höhe des Übertragungswertes läßt sich jedoch nur  passiv­
seitig ,  d . h .  über d ie Deckungs- und Schwankungsrückstel lung berechnen .  Es wird daher 
aus pra ktischen Erwägungen nur d ie Mindesthöhe des zu übertragenden Vermögens fest­
gesetzt und die weitere Vorgangsweise den Vertragspartnern überlassen. Näheres dazu 
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wird gemäß § 1 5  Abs.  3 Z 1 6  im Pensionskassenvertrag zu regeln sein .  I nsbesondere sol lte 
dort festgelegt werden, ob e in Bargeldbetrag , Wertpapiere ,  Aktien oder eine entsprechende 
Mischung von Vermögenswerten übertragen werden sol l .  Die Berechnung der antei l igen 
Schwankungsrückste l lung hat gemäß den Bestimmungen des § 24 Abs. 2 zu erfolgen. 

zu Abs. 5 :  
Die F rist für  die Übertragung des Unverfal lbarkeitsbetrages wurde auf sechs Monate er­
streckt, ab dem Verlangen des Anwartschaftsberechtigten ist der Unverfal lbarkeitsbetrag 
jedoch zu verzinsen , wobei unter "angemessen" ein Zinssatz zu verstehen sein wird , der 
mindestens dem von der Oesterre ichischen Nationalbank im Statistischen Monatsheft, Ta­
bel le 5 .2 ,  für den Monat der Fäl l igkeit verlautbarten VIBOR für 6 Monate entspricht. 

1 9. zu § 1 8  Abs. 1 :  

Es ist n icht erforderl ich Art und Weise der Information der Anwartschafts- und Leistungsbe­
rechtigten im Gesetz ausdrückl ich festzulegen. Bei Leistungsberechtigten wird es z. B .  
d urchaus ausreichend sein ,  wenn auf einem Kontoauszug sämtliche relevanten Daten 
(Höhe des Gesamtanspruches,  zukünftige monatliche Pensionshöhe, Höhe der Valorisie­
rung , nächster Valorisierungsstichtag o .ä . )  angeführt werden. 

20. zu § 1 8  Abs. 2:  

Die Auskunftspflicht h insichtl ich des Pensionskassenvertrages trifft grundsätzlich den A r­
beitgeber. Der Anwartschafts- oder Leistungsberechtigte hat jedoch sowohl  beim Arbeitge­
ber als auch bei der Pensionskasse die Mögl ichkeit, s ich über den Inhalt des Pensionskas­
senvertrages zu informieren .  

21 . z u  § 20 Ab s . 2:  

Der Kata log so l l  nur  den Mindestinhalt des Geschäftsplanes vorgeben und wurde um un­
bedingt notwendige Parameter erweitert .  Durch d ie Festlegung der Formeln für  d ie Berech­
nung des zugeordneten Vermögens gemäß § 1 7  Abs .  4 soll sichergeste l lt werden,  daß d ie­
ser "Überweisungsbetrag" in einer Pensionskasse für al le Arbeitgeber e inheitl ich berechnet 
wird. 

22. zu § 20 Abs.  4 :  

Die A nwendung d e r  anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik bei d e r  Erste l lung 
des Geschäftsplanes wird durch die Verpfl ichtung des Prüfaktuars, den Geschäftsplan auch 
dah ingehend zu prüfen ,  noch hervorgehoben. 

23. zu § 20 Abs. 5 :  
Wurde inhaltl ich i n  den neuen § 20a integriert. 

24. zu § 20a : 

Wegen der Bedeutung des Aktuars der Pensionskasse werden analog zu den Bestimmun­
gen über den Prüfaktuar sowie den Abschlußprüfer auch für ihn e in eigene Regelungen 
geschaffen .  

zu Abs .  2 :  
Die K riterien für d ie Bestel lung werden den Bestimmungen für den Prüfaktuar sowie die 
Ausschl ießungsgründe an die Bestimmungen für Vorstandsmitgl ieder angepaßt. H insicht­
l ich der Kriterien für d ie Beurtei lung der ausreichenden Berufserfahrung wird ein Nachweis 
der e inschlägigen Berufsausübung notwendig sein,  wobei die erforderl iche Dauer dieser 
Berufsausübung n icht a l lgemein festgesetzt werden kann .  Es könnte z.B.  durchaus einer 
unmittelbar zuvor erfolgten zwei- bis dreijährigen Praxis der Vorzug gegenüber einer mehre­
re Jahre zurückl iegenden fünf- bis zehnjährigen Praxis gegeben werden . Die konkrete Be-
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urtei lung kann nur  im Einzelfal l  erfolgen. Die Bestel lung eines Studienabsolventen ohne 
Berufserfahrung ist durch diese Bestimmung jedenfalls ausgeschlossen. 

zu Abs. 3:  
Es ist zulässig, e inen Aktuar zu bestel len , der keinen ordentlichen Wohnsitz im In land hat. 
Bedingt durch die Anwendung des AVG 1 99 1  in  Aufsichtsverfahren ist es aber notwendig ,  
der Behörde im Anlaßfal l  eine dem Zustel lgesetz entsprechende Verständigung des Ak­
tuars zu e rmögl ichen. 

zu Abs. 4 und 5: 

7 

Im Hinbl ick auf die grundsätzliche Zielsetzung, daß die Pensionskassen ihre Pensionskas­
sengeschäfte im I nteresse der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu führen  hat und 
daß dabei der Aktuar eine wesentliche Funktion zu erfü l len hat, wurde einerseits eine ent­
sprechende Sorgfaltsbestimmung für den Aktuar aufgenommen und andererseits die Be­
stel lung bzw. der Wechsel des Aktuars mit einem Untersagungsrecht des Bundesministers 
für F inanzen versehen ,  um die Einhaltung der gesetzl ichen Erfordernisse zu überwachen .  

25 .  zu § 21 : 

zu Abs. 1 :  
Es ist nunmehr n icht mehr notwendig ,  den Prüfaktuar fü r jedes Geschäftsjahr erneut zu 
beste l len. Im Sinne der Planbarkeit sol lte der Prüfaktuar n icht unbefristet, sondern für einen 
bestimmten Zeitraum,  der im Ermessen des Aufsichtsrates l iegen wird ,  beste l lt werden. Die 
wiederholte Bestel lung eines Prüfaktuars ist  zu lässig .  Die Wiederbestel lung bzw. Neubestel­
lung eines Prüfaktuars hat jedenfal ls so rechtzeit ig zu erfolgen, daß eine Untersagung der 
Bestel lung durch den Bundesministers für Finanzen vor Beginn des Prüfungszeitraumes 
vorge bracht werden kann .  

z u  A b s .  4 :  
v g l .  Erläuterungen z u  § 20a Abs .  3 .  

z u  A b s .  5 :  
Auf Grund der  besonderen Verantwortung des  Prüfaktuars wird eine entsprechende Sorg­
falts pflicht normiert und dem Bundesmin ister für Finanzen die Mögl ichkeit e ingeräumt, bei 
Verletzung dieser Sorgfa ltspflicht der Pensionskasse die Bestel lung eines anderen Prüfak­
tuars aufzutragen. 

zu Abs. 8: 
Der Prüfbericht ist so rechtzeit ig fert igzuste l len,  daß die Prüfungsergebnisse in den Prüfbe­
richt des Abschlußprüfers e infl ießen können.  Im Sinne einer Fristenvere inheitl ichung ist es 
nunmehr mögl ich, den Prüfbericht des Prüfaktuars zusammen mit dem Prüfbericht des Ab­
schlußprüfers dem Bundesmin ister für Finanzen vorzulegen. 
Der Bundesmin ister für Finanzen hat bei der Überwachung der Pensionskassen auf das 
volkswirtschaftl iche Interesse an den Pensionskassen und auf die I nteressen der Anwart­
schafts- und Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen. Die hiefür benötigten , vom 
Prüfaktuar zu l iefernden Aufschlüsse passen weder vom Umfang noch von der Zie lrichtung 
her i n  den Rechenschaftsbericht. Inhalt und Gliederung des Prüfberichts s ind durch Ver­
ordnung festzulegen. 
Die bisherige Verpfl ichtung der Pensionskassen, den Arbeitgebern den Prüfbericht des 
Prüfaktuars bzw. dessen Kurzfassung auch dann zuzusenden, wenn daran gar kein Inter­
esse bestand , wurde wegen Entbehrl ichkeit gestrichen; auf Verlangen des Arbeitgebers 
oder des zuständigen Betriebsrates ist  der Prübericht des Prüfaktuars bzw. dessen Kurz­
fassung jedoch unverzüg l ich zur Verfügung zu stel len .  Im  Sinne der Einheitl ichkeit korre­
spondiert diese Best immung m it § 30a Abs.  2 .  

z u  Abs.  9 :  
Diese Bestimmung korrespondiert m i t  der  Bestimmung für den  Abschlußprüfer in § 3 1  Abs. 
3.  U nter Wahrnehmung seiner Aufgaben wird in erster Linie d ie versicherungsmathemati­
sche Ü berprüfung sämtl icher Berechnungen, die Prüfung der Angemessenheit der verwen-
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deten Rechnungsgrundlagen , die Sicherung der Ansprüche der Anwartschafts- und Lei­
stungsberechtigten und ähnl iches zu verstehen sein .  Aufgabe des Prüfaktuars wird es n icht 
sein, Grundsätze der Veranlagungspol it ik zu überprüfen.  Es jedoch gehört jedoch durchaus 
auch zu seinem Aufgabenbereich, im Zusammenhang mit der der Auszahlung von Pensio­
nen auf zukünftige Liquiditäts lücken, d ie durch d ie Veranlagungspolit ik entstehen könnten, 
hinzuweisen . Bei der Beurtei lung der langfrist igen Sicherung der Ansprüche ist ebenfa l ls  
e in  a llfä l l iges, aus den Grundsätzen der Veranlagungspol it ik ableitbares Ris iko, zu berück­
sichtigen. Schwerwiegende Verletzungen von Bestimmungen im Sinne der Z 2 werden je­
denfal ls dann vorl iegen, wenn die Rechte der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 
verletzt werden. Im Prüfbericht über das Geschäftsjahr hat der Prüfaktuar sämtl iche fest­
geste l lten Verletzungen anzuführen,  auch wenn sie zwischenzeitlich behoben worden sein 
sol lten. 

zu Abs. 1 0: 
Im S inne einer Vereinheitl ichung bei der Prüfung des Geschäftsplanes ist es damit möglich, 
tür den Prüfbericht gewisse Rahmenbedingungen und Grundvoraussetzungen vorzugeben, 
einen Prüfungsumfang festzulegen und d ie Dokumentation der Prüfungsergebnisse offen­
zulegen. 

26. zu § 23: 

Durch Wegfa l l  der Wortfolge "für den Jahresabschluß" wird k largestel l t ,  daß die Bewer­
tungsregeln auch unterjährig anzuwenden s ind .  

zu Abs.  1 Z 2 :  
Damit wird klargestel l t ,  daß sämtl iche aktiven Fremdwährungsposit ionen d ieser Bewertung 
unterl iegen. 

zu Abs .  1 Z 4: 
Die Bewertung von Antei len ausländischer Kapita lanlagefonds war bisher n icht ausdrückl ich 
geregelt .  

zu Abs. 1 Z 5:  
Damit wird d ie Bewertung für d ie Pensionskassen flexibler gestaltet und dem Tageswert­
p rinzip vermehrt Rechnung getragen. Als geeigneter Prüfer wird z. B .  e in gerichtl ich beeide­
ter Sachverständiger anzusehen sein.  Im  Einzelfa l l  obl iegt d ie Überprüfung der Eignung 
dem Abschlußprüfer, der im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses d ie vorgenommene 
Bewertung zu bestätigen hat. 

zu Abs. 1 Z 6: 
Die Bewertung der commercial papers wurde analog zu den Bestimmungen des § 22 Abs.  
6 BWG geregelt .  

27. zu § 24: 

Aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis  werden die Bestimmungen zur Führung der 
Schwankungsrückste l lung gänzl i ch überarbeitet. Die g rundsätzl ichen Zielsetzungen, die in 
den Erläuterungen zu den §§ 23 und 24 im Stamm gesetz zur Einführung der Schwan­
kungsrückstel lung formul iert wurden,  b le iben aufrecht. Im neugefaßten § 24 sind nunmehr 
die g rundsätz l ichen Bestimmungen zur Führung der Schwankungsrückste l lung zusammen­
gefaßt, der neu e ingefügte § 24a regelt d ie Dotierung bzw. Auflösung der Schwankungs­
rückstel lung . 
§ 24 Abs .  1 alt entspricht dabei inhaltl ich § 24a Abs . 2 neu, § 24 Abs .  2 alt § 24a Abs.  6 
neu, § 24 Abs. 3 alt § 24 Abs.  4 neu,  § 24 Abs. 4 a lt § 24a Abs . 7 und 8 neu , § 24 Abs .  5 alt 
§ 24a Abs .  9 und 1 0  neu und § 24 Abs . 6 alt § 24a Abs. 3 bis 5 neu.  

zu Abs .  1 :  
Die Schwankungsrückste l lung erfül l t  e ine "Glättungsfunktion", damit d ie Ansprüche der An­
wartschaftsberechtigten kontiu ierl ich wachsen ,  vor a l lem aber d ie Leistungsberechtigten im 
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Normalfa l l  mit kontinu ierl ichen Pensionszahlungen rechnen können. Es s ind daher die Ge­
winne und Verluste aus der Veranlagung und aus dem versicherungstechnischen Ergebnis 
über d ie Schwankungsrückstel lung auszugleichen. Für jede Veral l lagungs- und R is ikoge­
meinschaft ist eine Schwankungsrückstel lung zu führen. Die Führung einer gemeinsamen 
Schwankungsrückstel lung für mehrere Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaften ist n icht 
zulässig .  Der Höchstwert für die positive Schwankungsrückstel lung beträgt 20 vH des zu­
geordneten Vermögens (auf Vorstandsbeschluß zuzügl ich der Forderungen gemäß § 48), 
der Tiefstwert für d ie negative Schwankungsrückstel lung beträgt 5 vH des zugeordneten 
Vermögens .  

zu  Abs. 2 :  

9 

Grundsätzl ich s ind zwei Arten der Führung der Schwankungsrückstel lung zu unterscheiden: 
• individuel l ,  d . h .  d ie Schwankungsrückstel lung wird auf einen Anwartschafts- oder Lei­

stungsberechtigten bezogen geführt. Die Schwankungsrückstel lung ist bei E intritt des 
Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten gleich nu l l  und sämtliche Dotierungs- bzw. 
Auflösungsschritte müssen personenbezogen berechnet bzw. aufgetei lt werden. 

• global ,  d . h .  für eine Gruppe von Anwartschafts- und/oder Leistungsberechtigten .  Die 
Schwankungsrückstel lung ist bei Eintritt der Gruppe von Anwartschafts- und/oder Lei­
stungsberechtigten gle ich null und sämtliche Dotierungs- bzw. Auflösungsschritte müs­
sen g ruppenbezogen berechnet bzw. aufgeteilt werden .  Später eintretende Anwart­
schafts- und/oder Leistungsberechtigten sind jedenfalls in die Gruppe aufzunehmen und 
bei der Schwankungsrückstel l ungsberechnung g leichberechtigt zu berücksicht igen. Es 
besteht jedoch besteht die Möglichkeit, e ine antei l ige Schwankungsrückstel lung zu dotie­
ren .  In ein igen Fäl len kann es sogar notwendig sein ,  eine antei l ige Schwankungsrück­
stel lung zu dotieren (z. B. wenn bei einer Übertragung gemäß § 48 das Deckungserfor­
dernis das b isherige Vermögen der Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaft wesentlich 
übersteigt) .  

Die Kombinat ionsmöglichke iten für die Führung der Schwankungsrückstel lung werden 
taxativ aufgezählt, andere Kombinationen sind nicht zulässig. Eine unbeschränkte Nach­
schußpfl icht l iegt dann vor, wenn jede Deckungslücke gemäß § 5 Z 3 l it .a  oder b geschlos­
sen wird . In der Praxis wird manchmal auch nur eine beschränkte N achschußpflicht für be­
stimmte Ursachen garantiert, d. h. es werden z. B. nur unverhergesehene Deckungslücken 
gemäß § 5 Z 3 l i t .  a geschlossen .  Diese, e ingeschränkten Formen der Nachschußpflicht 
sind aber für die Anwendung der Bestimmungen der §§ 24 und 24a ,  bei denen unbe­
schränkte Nachschußpflicht verlangt wird, nicht ausreichend. Da bei unbeschränkter Nach­
schußpflicht des Arbeitgebers sämtliche R isken nicht der Anwartschafts- und/oder Lei­
stungsberechtigte zu tragen hat, ist e ine gesonderte Führung der Schwankungsrückstel lung 
für d ie zu diesem Arbeitgeber gehörigen Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zuläs­
sig . Durch g lobale Führung der Schwankungsrückste l lung für sämtliche Leistungsberechtig­
te eines Arbeitgebers kann erre icht werden , daß alle Leistungsberechtigten e ines Arbeitge­
bers g leich hohe Pensionsvalorisierungen erhalten .  
Aufgrund der zahlre ichen zulä$.s igen Kombinationsmög l ichke iten ist  es notwendig ,  daß im 
Geschäftsplan festgelegt wird , wie d ie Schwankungsrückstel lung geführt wird und auch der 
Berechnungsmodus für d ie Auf te i lung der Schwankungsrückstel lung auf d ie Anwartschafts­
und Leistungsberechtigten definiert wird .  

z u  A b s .  3 :  
Da d e r  Begriff "zugeordnetes Vermögen" im § 24a mehrmals anzuwenden ist, wird dieser 
Begriff in e inem eigenen Absatz definiert .  Der Vermögensbegriff wird gemäß Anlage 2 zu § 
30, Formblatt A defin iert als das veranlagte Vermögen (Aktiva Pos. I .  - X . )  zuzügl ich der 
abgegrenzten Zinsen (Aktiva Pos. XI . Z 2 l it . a)  abzügl ich der Verbindl ichkeiten aus dem 
Ankauf von Vermögenswerten (Passiva Pos. 11 1 .  Z 1 ) .  Durch den Abzug der Verbindl ichke i­
ten sol len Vermögensverzerrungen h intangehalten werden. 

zu Abs.  4: 
Die Höhe des Sollwertes wird unverändert aus der bisherigen Rechtslage übernommen. Es 
wird ledig l ich klargestel lt .  daß eine rückwirkende Änderung des Sol lwertes n icht zulässig ist. 

zu Abs. 5: 
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Dieser Absatz entspricht im wesentlichen dem bisherigen § 24 Abs.  6 .  Berücksichtigt wird , 
daß eine zusätzliche Zuweisung zur Schwankungsrückstellung nur dann sinnvol l  ist, wenn 
der berechnete Wert unter dem rechnungsmäßigen Überschuß l iegt. Um kurzfristige 
Schwankungen zu vermeiden , wird nunmehr nicht die SMR des letzten Jahres ,  sondern die 
SMR der letzten 1 0  Jahre herangezogen. Weiters wird im Sinne einer besseren Planbarkeit 
das betroffene Geschäftjahr bei der Berechnung n icht miteinbezogen .  

zu Abs.  6: 
Da das BPG nunmehr zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden für den Unverfallbar­
keitsbetrag zuläßt, war sicherzustel len, daß dies auch bei der Berechnung des versiche­
rungstechnischen Ergebnisses berücksichtigt wird . Im  Fal le des Ausscheidens kann bspw. 
e ine Gruppe von Anwartschafts- und Leistungsberechtigten eine antei l ige Schwankungs­
rückstel lung e rhalten eine andere n icht. Da h ieraus die Benachtei l igung einer Gru ppe mög­
lich wäre, ist die getrenne Berechnung des versicherungstechnischen Ergebnisses not­
wendig .  

zu A bs. 7 :  
Da be i  unbeschränkter Nachschußpflicht des Arbeitgebers dieser sämtliche R isken zu tra­
gen hat, ist hier der Vorteil der Gegenverrechnung von noch nicht unverfal lbaren Anwart­
schaften mit zukünftigen Beiträgen gerechtfertigt. 

28. zu § 24a : 

Die Reihenfolge für die Dotierung und Auflösung der Schwankungsrückstel lung hat auf 
Grund § 24 Abs.  1 letzter Satz in der Abfolge der Absätze dieser Bestimmung zu erfolgen.  
Auch das Formblatt B (Anlage 2 zu Artikel I ,  § 30) ist  dieser Anordnung angepaßt. 

zu Abs. 1 :  
Vor Vornahme der weiteren Dotierungs- bzw. Auflösungsschritte muß die in der B ilanz zum 
Ende des Vorjahres ausgewiesene Schwankungsrückstel lung hinsichtlich bestimmter, im 
Laufe des Geschäftsjahres eingetretener Ereign isse verändert werden . Bei g lobaler F üh­
rung der Schwankungsrückste l lung wird es oft sinnvol l  sein , daß bei Neueintritten in die 
Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaft mit dem(n) ersten Beitrag(Beträgen) anteil ige 
Schwankungsrückstel lungsbeträge mitüberwiesen werden , d . h .  e in "Einkauf" in d ie 
Schwankungsrückstel lung vorgenommen wird. Diese Beträge sind vor den weiteren Dotie­
rungs-/Auflösungschritten in die Schwankungsrückstel lung e inzustel len . Wird die Schwan­
kungsrückstel lung für bestimmte Gruppen von Anwartschafts- und/oder Leistungsberechtig­
ten getrennt berechnet, ist bei Wechsel von Personen von einer Gruppe in  eine andere 
auch die antei l ige Schwankungsrückste l lung umzubuchen . 

zu Abs .  2 :  
Zum langfristigen Ausgleich der Ergebnisse aus der Veranlagung wird im Geschäftsplan der 
rechnungsmäßige Überschuß festgesetzt. Dies ist der Veranlagungsertrag,  den die Pensi­
onskasse langfristig erreichen möchte . Im Sinne der Gleichmäßigkeit sind Überschüsse aus 
der Veranlagung bzw. Mindererträge in die Schwankungsrückstel lung einzustel len bzw. aus 
d ieser zu entnehmen. Über den rechnungsmäßigen Überschuß h inausgehende Erträge 
sollen e rst dann den Berechtigten zufl ießen, wenn der Sollwert der Schwankungsrückstel­
lung überschritten wird . Im Gegensatz dazu sollen die Berechtigten erst dann belastet wer­
den,  wenn bei langfristigen Mindererträgen die Schwankungsrückstel lung n icht mehr aus­
reicht, diese Mindererträge aufzufangen und der negati ve Sol lwert der Schwankungsrück­
ste l lung unterschritten wird . 

zu Abs.  3 :  
Zur  rascheren Dotierung der  Schwankungsrückstel lung ist in der  Aufbauphase der  Schwan­
kungsrückste l lung eine zusätzliche Zuweisung vorzunehmen. Die Ausnahmebestimmung ist 
nur dann anzuwenden , wenn für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Veran­
lagungs- und Ris ikogemeinschaft unbeschränkte Nachschußpflicht besteht. Es können in 
derselben Veranlagungs- und R isikogemeinschaft aber durchaus Anwartschafts- und Lei-
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stungsberechtigte mehrerer Arbeitgeber aufgenommen werden,  solange die unbeschränkte 
Nachschußpflicht für al le Anwartschafts- und Leistungsberechtigten garantiert ist .  

zu Abs. 4: 
Erfolgt im Laufe des Geschäftsjahres ein "Einkauf" in d ie Schwankungsrückstel lung , so 
können diese für die Schwankungsrückstel lung bestimmten Beträge in d ie Berechnungs­
basis mit e inbezogen werden.  Damit wird das Ü berschreiten der Grenze insb. bei g lobaler 
Führung der Schwankungsrückstel lung erleichtert. Abgesehen von der Ausnahmebestim­
mung des Abs. 3 ist diese zusätzliche Dotierung auch vorzunehmen, wenn die Schwan­
kungsrücksteI lung wieder unter die 5vH-Grenze absinkt. 
I st der im Geschäftsplan festgelegte Rechnungszins höher als der für das Geschäftsjahr 
errechnete rechnungsmäßige Mindestüberschuß, würde ohne die Ausnahmebestimmung 
der Z 2 eine Kürzung der Deckungsrückstel lung oder e in zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag 
notwendig sein. In d iesem Fall ist die zusätzliche Zuweisung zur Schwankungsrückstel lung 
daher nur soweit vorzunehmen, daß der Deckungsrückstel lung der Rechnungszins zuge­
wiesen werden kann. N icht anwendbar ist d iese Ausnahmebestimmung, wenn im Ge­
schäftsplan für d ie Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaft unterschiedl iche Rechnungs­
zinssätze vorgesehen s ind .  

zu Abs.  5 :  
I m  I nteresse kontinu ierl icher Pensionserhöhungen über mehrere Geschäftsjahre hinweg 
kann es angebracht sein ,  z. B .  bei sehr niediger Inflationsrate n icht die höchstmögliche Va­
lorisierung cer Pensionen vorzunehmen, sondern im Wege der Schwankungsrückstel lung 
eine zusätzl iche "Reserve" für Folgejahre zu schaffen .  Sol lte der Vorstand einen d iesbe­
zügl ichen Beschluß fassen ,  ist im Rechenschaftsbericht e ine entsprechende Erläuterung 
vorzunehmen. 

zu Abs .  7 :  
Der H öchstwert der Schwan kungsrückste l lung ist festgesetzt. Im  Ermessen des Vorstandes 
l iegt es ,  Forderungen aus Übertragungen gemäß § 48 in d ie Berechnungsbasis mit e inzu­
beziehen.  Auch in diesem Fal l  ist in den Rechenschaftsbericht eine entsprechende Erläute­
rung aufzunehmen . Ü ber den Höchstwert h inausgehende Betragstei le der Schwankungs­
rückstel lung s ind jedenfa l ls sofort erfolgswirksam aufzulösen. I n  d iesem Fal l  ist der folgende 
Abs .  8 zusätzl ich anzuwenden ,  d . h .  d ie Schwankungsrückstel lung verm indert sich auf 
1 8  vH der Bemessungsgrundlage. 

zu Abs.  8 :  
Zwischen dem im Geschäftsplan festgesetzten Höchstwert der Schwankungsrückstel lung 
und dem Höchstwert gemäß Abs.  7 ist e ine Auflösung der Schwankung srückstel lung im 
Ausmaß von 1 0  vH vorgeschrieben .  Bezügl ich der Berücksichtigung der Forderungen aus 
Ü bertragungen gemäß § 48 wird auf d ie Erläuterungen zu Abs.  7 verwiesen. 

zu Abs. 9:  
Eine negative Schwankungsrückstel lung ist mit höchstens 5vH der Bemessungsgrundlage 
begrenzt. Darüber h inausgehende Beträge an negativer Schwankungs rückstel lung sind 
sofort zu Lasten des Ergebnisses der Veranlagungs- und R isikogemeinschaft aufzulösen .  

zu  Abs .  1 0: 
Um die Auswirkungen e inmal iger Schwankungen in e inem Geschäftsjahr gering zu halten, 
ist die tei lweise Auflösung einer negativen Schwankungsrückstel lung dann n icht vorzuneh­
men,  wenn d ie  Schwan kungsrückstel lung im vorangegangenen Geschäftsjahr noch positiv 
war. Erst eine Schwankungsrückstel lung,  die über zwei Geschäftsjahre hinweg negativ war, 
oder die den Höchstwert nach Abs. 9 überschre itet, muß erfolgswirksam verändert werden.  
War d ie  Schwankungsrückstel lung im vorangegangenen Geschäftsjahr bere its negativ ,  
muß nach einer Anwendung des Abs. 9 auch Abs. 10 angewendet werden.  

29. zu § 25: 

zu Abs .  1 :  
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Die Gl iederung der Veranlagungsvorschriften wird dem § 2 0  InvFG 1 993 nachgebi ldet .  Die 
zulässigen Veranlagungsformen werden expl izit angeführt, systematisch überarbeitet, e in i­
ge Zuord nungen den �3tsächl ichen Gegebenheiten angepaßt und um einige Veranlagungs­
formen erweitert. So können in  Hinkunft auch commercial papers erworben werden. Com­
mercial papers s ind Geldmarktpapiere an nationalen und internationalen Finanzmärkten ,  
d ie von Emittenten bester Bonität (hauptsächlich Industrieunternehmen und F inanzierungs­
gesellschaften) entsprechend ihrem jewei l igen F inanzierungsbedarf ausgegeben werden. 
Die kurzfristigen (Laufzeit im Regelfal l  zwischen einigen Tagen b is zu zwei Monaten) ,  n icht 
börsenfäh igen Wertpapiere werden von einem kleinen Kreis ausgewählter Banken auf best 
effort basis zur P lazierung übernommen. Die meisten commercial papers werden auf dis­
kontierter Basis begeben .  

zu Abs.  2 Z 2 b is 9 :  
Die Veranlagungsgrenzen werden den Marktgegebenheiten angepaßt und sol len den Pen­
sionskassen eine flexiblere Gestaltung bei der Veran lagung ermögl ichen. 

zu Abs.  2 Z 1 0 : 
Aus S icherheitsgründen und im Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 
wird die Rückveranlagung beim Arbeitgeber auf börsenotierte Wertpapiere sowie besicherte 
Darlehen eingeschränkt. Die Rückveranlagung in unbesicherte Darlehen sol l  insbesondere 
betriebl ichen Pensionskassen die Nutzung des "Konzern-Clearings" ermöglichen. Zur Wah­
rung der I nteressen der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ist diese Rückveranla­
gung innerhalb der gesamten Rückveranlagungsgrenze zusätzl ich begrenzt. 

zu Abs. 2 Z 1 1 : 
Die Einschätzung e ines Ausstel lers von commercial papers als erstklassiger Schuldner ist 
zum Zeitpunkt des Erwerbes des commercial papers vorzunehmen. Um erstklassige 
Schuldner wird es s ich dann handeln ,  wenn deren langfristige Verbindl ichkeiten durch un­
abhängige Rating-Agenturen mit mindestens A (Moody's ,  Standard & Poors) oder äquiva­
lent bewertet wurden.  Mangels e ines solchen Ratings kann auch die Bonitätsbeurtei lung 
durch unabhängige Kreditauskunfteien (z . B .  Österreichi scher Kreditschutzverband von 
1 860) herangezogen werden, wobei eine mindestens gute oder geordnete Bonitätsbeurtei­
lung gegeben sein muß (z. B .  1 00 oder 200 laut KSV) . 

zu Abs.  3 :  
Unter dem Begriff Kapitalanlagegesel lschaft sind a l le  Arten von Unternehmen zu subsumie­
ren ,  d ie beim Publ ikum beschaffte Gelder für gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz 
der R is ikostreuung in " Fonds" des offenen Typs anlegen. Es kommt dabei n icht darauf an,  
ob d ie "Fonds" d ieser Gesel lschaften die Vertragsform (s ie werden dann norma lerweise a ls 
"Investmentfonds" bezeichnet) , d ie Form des Trust (üb l iche Bezeichnung: "Unit  Trust") oder 
d ie Satzungsform (sogenannte " Investmentgesell schaften") haben. Im  Fal le der Vertrags­
form s ind die Antei l inhaber in der Regel ,  so auch nach österre ichischem Recht, Miteigentü­
mer des Fondsvermögens; im Fal le des Trust ist das Vermögen sowohl Eigentum des Tru­
stee ( legal ownership) alsauch der Ante i l inhaber (beneficial ownership) , während bei der 
Satzungsform das Vermögen Eigentum der Gesel lschaft ist. Diesfa l ls  s ind die Antei l inhaber 
als Aktionäre M iteigentümer der Gesel lschaft. 

zu Abs. 4: 
Für d ie Zuordnung von Veranlagungen in Antei lscheinen von Kapitalanlagefonds zu einer 
Währungskategorie (auf Schi l l ing oder auf ausländische Währung lautend) ist n icht aus­
schlaggebend, in welcher Währung der Kapitalanlagefonds begeben wird ,  sondern i n  wei­
chen Wäh rungen tatsächlich veranlagt wird .  Diese Zuordnung kann einerseits über d ie 
Fondsbestimmungen - soferne d iese e ine entsprechende Zuordnung vorsehen - oder ande­
rerseits entsprechend der Währungsauftei lung It. Prüfbericht des Kapita lanlagefonds erfol­
gen. Zur Vereinfachung der Zuordnung kann ,  wenn gemäß Fondsbestimmungen bzw. 
Prüfbericht mehr als 50 vH der Veranlagungen auf Schi l l ing lauten,  dieser Kapita lanlage­
fonds zur Währungskategorie "auf Schi l l ing lautend" zugeordnet werden. Die Durchrech­
nungsbestimmungen sind nur mehr für nicht der OGAW-R ichtl in ie entsprechende Kapitalan­
lagefonds anzuwenden. Weiters wurde die beschränkte Mögl ichkeit geschaffen ,  e inerseits 
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zusätzlich zur Absicherung von Kursrisken derivative Produkte und andererseits Wertpapie­
re außerhalb des OECD-Bereiches zu erwerben ,  wobei jedenfal ls die Einhaltung der korre­
spondierenden Bestimmungen des InvFG 1 993 Voraussetzung ist. 

zu Abs. 6 :  
D a  die Zurechnung zum Schi l l ing bzw. z u  ausländischen Währungen i m  Zusammenhang 
mit den Erwerbsgrenzen der Verringerung des Währungsrisikos dient, können solche auf 
ausländische Währungen lautende Veran lagungen, bei denen das Fremdwährungsrisiko 
durch Kurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird ,  der Schi l l ingkategorie zugerechnet 
werden.  

30. zu § 26: 

Anpassung a n  § 23 InvFG. Weiters sol l  klargestel l t  werden, daß die Beauftragung meherer 
Depotbanken zulässig ist. 

31 . zu § 27 Abs. 2 

Die Bestimmungen über d ie Anzahl der Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberech­
tigten in betrieb l ichen Pensionskassen werden auf einen einheitl ichen Standard gebracht 
und sprachliche U nklarheiten bere in igt. 

32. zu § 27 Abs. 3 

Durch d ie Änderungen in Abs.  2 kann Abs. 3 wegen Entbehrl ichkeit entfa l len.  

33. zu § 27 Abs. 4 bis 6: 

zu Abs. 5 :  
Die Wahlberechtigung wird auf Anwartschaftsberechtigte und hinsichtl ich der Leistungsbe­
rechtigten auf Eigenpensionisten beschränkt, da die Admin istrierbarkeit bei H interbl iebe­
nenpensionen insb.  im Hinb l ick darauf, wie bei Spl ittung der Leistung auf mehrere Berech­
t ige (z. B .  Witwe(r) und Waise(n)) sowie bei gesetzlicher Vertretung von Minderjährigen vor­
zugehen wäre ,  nahezu unmögl ich wäre. 
Die Bestimmungen über die Wahl der Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtig­
ten in den Aufsichtsrat werden h ins ichtl ich der Fristen für d ie Briefwah l  angepaßt. Maßgeb­
l ich für d ie Wahlberechtigung wird sein ,  daß der Arbeitgeber längstens b is zum Stichtag der 
Pensionskasse sämtl iche erforderl ichen Daten des Arbeitnehmers mitgete i lt hat. Der Beginn 
der Wahl  wird bei Durchführung der Wahl in der Hauptversammlung der Tag der Hauptver­
sammlung sein .  Bei  Durchführung e iner Briefwahl s ind Beginn und Ende der Wahl so 
knapp vor der Hauptversammlung festzusetzen ,  daß e inerseits die Anwartschafts- und Lei­
stungsberechtigten genügend Zeit zur Ausübung ihres Wahlrechts haben und andererseits 
das Ergebnis der Wahl in der Hauptversammlung verlautbart werden kann .  Maximal wird für 
den Beginn der Wahl e in Monat vor der Hauptversammlung und für das Ende der Wahl 
eine Woche vor der Hauptversammlung angemessen sein. Die Beauftragung bzw. der Wi­
derruf für d ie Ausübung des Wahlrechtes kann bis zum Beginn der Wahl  erfolgen, wobei 
das rechtzeit ige Ein langen der schrift l ichen Erklärung bei der Pensionkasse für die Zuläs­
sigkeit ausschlaggebend sein wird .  

zu Abs.  6 Z 1 :  
Der Zustimmung des Aufs ichtsrates bedarf eine Rückveranlagung beim beitrag leistenden 
Arbeitgeber nur mehr dann, wenn Darlehen im Rahmen des Konzernclearings vergeben 
werden.  

34. zu § 28 Abs. 3:  

Die Anzah l  der  Mitgl ieder des Beratungsausschusses is t  n iCht mehr  in der  Satzung sondern 
vom Aufsichtsrat festzulegen 
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35. z u  § 29 Abs. 1 :  

Hinsichtl ich rjer Tei lnahmeberechtigung bei der Hauptversammlung werden d ie Einschrän­
kungen a nalog zum Wahlrecht für die Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtig­
ten im Aufsichtsrat festgesetzt. Angesichts der hohen Anzahl der A nwartschafts- und Lei­
stungsberechtigten in einer Pensionskasse wird die Planung der Hauptversammlung er­
leichtert, wenn die Pensionskasse binnen angemessener Frist über die Anzahl der tei lneh­
menden Personen informiert wird .  Das Anmelderfordernis ist in der Satzung festzulegen. 

36. zu § 29 Abs. 3 :  

Die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sind i m  Hinbl ick auf d ie erforderliche Anmel­
dung vom Termin der Hauptversammlung reChtzeitig zu informieren.  Die Verpflichtung, den 
zuständigen Betriebsrat zu informieren ,  bezieht s ich auf den Betriebsrat a ls Organ und n icht 
auf eine bestimmte nahmhaft zu machende Person.  Es wird ausreichend sein, d ie Ver­
ständigung z .B .  an den "Betriebsrat der Fa. XY per Adresse . . .  " zuzustel len.  

37. zu § 30 

zu Abs. 3: 
Gemäß den Bestimmungen des HGB besteht der Jahresabschluß aus einer B i lanz und der  
Gewinn- und Verlustrechnung und ist bei Kapita lgesel lschaften um den A nhang zu erwei­
tern. Bei Pensions kassen kommt den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften eine be­
sondere Bedeutung zu , da hier das den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zuge­
ordnete Vermögen treuhändig verwaltet wird .  Es ist daher notwendig ,  für jede Veranla­
gungs- und Risikogemeinschaft einen eigenen Abschluß zu erstel len .  Dieser Abschluß sol l  
auch Tei l  des Jahresabschlusses sein , da das den Anwartschafts- und Leistungsberechtig­
ten zugeordnete Vermögen als "Sondervermögen" zu qual ifizieren ist, rechtl ich gesehen 
aber im Eigentum der Pensionskasse steht. Es ist daher für jede Veranlagungs- und R isi­
kogemeinschaft ein Rechnungsabschluß - bestehend aus einer Vermögensaufstel lung und 
einer Ertragsrechnung - und ein Rechenschaftsbericht - verg leichbar dem Anhang zum Jah­
resabschluß - zu erstel len.  In  der Bi lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung s ind die Be­
träge  aus dem Rechnungsabschluß der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft bzw. den 
Rechnungsabschlüssen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften nur zusammenge­
faßt darzustel len .  Die Rechnungsabschlüsse und Rechenschaftsberichte der Veranla­
gungs- und Ris ikogemeinschaften sind daher Tei l  des Jahresabschlusses der Pensions­
kasse. 

zu Abs. 4 :  
Um den Besonderheiten des Pensionskassengeschäfts Rechnung tragen z u  können, ist 
analog zu den Bestimmungen im BWG und VAG ein vom HGB abweichendes Gl iederungs­
chema erforde rl ich .  Für  d ie Rechungsabschlüsse der Veranlagungs- und Ris ikogemein­
schaften werden d ie Formblätter dem Gliederungsschema des HGB nachgebi ldet. 

zu Abs. 5: 
Zu Verg le ichszwecken und aus statistischen Gründen ist in der Hauptg l iederung einerseits 
d ie  Anführung von "N ul lpositionen" erforderlich und andererseits d ie Einfügung zusätzl icher, 
mit römischen Zahlen versehen Posten nicht zulässig .  Die Unterg l iederung der mit arabi­
schen Zahlen versehenen Posten kann jedoch nach Bedarf verändert oder erweitert wer­
den. "Nul lpositionen" brauchen in der Unterg l iederung nicht angeführt werden .  

zu Abs .  6 :  
Aufgrund der Besonderheit des Pensionskassengeschäftes und im S inne e iner  klare n  G lie­
derung sind sämtliche die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft betreffenden Erläuterun­
gen bei der jewei l igen Veranlagungs- und Risikogemeinschaft anzugeben.  Damit sol l  die 
leichtere Auffindbarkeit der entsprechenden Angaben gewährleistet und auch eine mehr­
mal ige Anführung vermieden werden. 

zu Abs. 7: 

56/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 41 von 56

www.parlament.gv.at



• 1 5  

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Veranlagungs- und R isikogemeinschaft ist der 
Rechenschaftsbericht jeder Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaft mit  einem eigenen Be­
stätigungsvermerk des Abschlußprüfers zu versehen. Dieser Vermerk ist zusätzl ich zu dem 
gemäß HGB vorgeschriebenen Bestätigungsvermerk für den Jahresabsch luß der Pensi­
onskasse erforderl ich. 

38. § 30a: 

Im Sinne einer klaren Gl iederung werden hier d ie Best immungen über die Veröffentl ichung 
des Jahresabschlusses zusammengefaßt. 

zu Abs. 1 :  
Hinsichtlich des U mfanges des Jahresabschlusses wird auf d ie Erläuterungen zu § 30 
Abs. 3 verwiesen. 

zu Abs. 2 :  
Die Pensionskasse ist nach d ieser Bestimmung n icht mehr  verpfl ichtet, den A rbeitgebern 
bzw. Betriebsräten den Rechenschaftsbericht für d ie jewei l ige Veranlagungs- und Risiko­
gemeinschaft von sich aus zuzusenden, auf Verlangen der Betroffenen ist der jewei l ige 
Rechenschaftsbericht jedoch unverzügl ich zur Verfügung zu ste l len .  I m  Sinne der Einheit­
l ichkeit korrespondiert diese Bestimmung mit § 2 1  Abs.  6 .  

zu Abs .  3 :  
Aufgrund des eingeschränkten I nteressentenkre ises ist eine Veröffentl ichungspfl icht der 
Rechnungsabschlüsse und der Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und Risi koge­
meinschaften im Amtsblatt zur Wiener Zeitung entbehrl ich, bzw wäre der Aufwand hiefür 
n icht gerechtfert igt .  Es ist daher nur die B i lanz und die Gewinn- und Verlustrechnung samt 
Anhang im Amtsblatt zur Wien er Zeitung zu veröffentl ichen. Jedenfal ls  sind aber die Rech­
nungsabschlüsse und der Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und R is ikogemein­
schaften zum F i rmenbuch des Sitzes der Pensionskasse e inzureichen. 
Die Information der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ist auch bei eingeschränkter 
Veröffentl ichungspflicht durch Abs. 2 ausre ichend gewahrt. 

39. zu § 31  Abs. 2 u n d  3: 

zu Abs.  2 :  
D ie  im  R LG normierten Ausschl ießungsgründe sind auch für d ie Belange des  PKG ausrei­
chend .  

zu Abs .  3 :  
D i e  Berichtspfl icht d e s  Abschlußprüfers wurde d e m  § 6 3  BWG nachgebi ldet. 

40. zu § 31 Abs. 4 und  5: 

Die Prüfung der in Z 2 genannten Vorschriften hat nachgängig zu erfolgen.  Der Abschluß­
prüfer kann sich dabei auch auf bere its von der Internen Revis ion oder vom Prüfaktuar 
durchgeführte Prüfungen berufen.  
Die Einha ltung der Veranlagungsvorschriften des § 25 ist vom Abschlußprüfer zum Bi lanz­
stichtag zu überprüfen.  Unterjährig wird unter Einbeziehung der Quarta lsmeldungen an den 
Bundesmin ister für F inanzen jedenfal ls d ie Kontinuität der Veranlagung zu überprüfen sein. 
H insichtl ich a l lfä l l iger  (Tei l-)Veranlagungen in Kapitalanlagefonds kann sich der Abschluß­
prüfer auf Prüfberichte des Fonds stützen ,  soferne es sich um solche im Sinne der OGAW­
R ichtlin ie  handelt .  
Der Pensionskassen-Prüfungsbericht sol l  jene Prüfungshandlungen dokumentieren ,  die 
n icht im  Prüfungsbericht gemäß § 273 HGB erläutert s ind .  

41 . zu § 32:  
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Die Bestimmungen über d ie Interne Revision wurden u m  Ausschl ießungsgründe hinsichtl ich 
deren Beste l lung erweitert .  

42.  zu § 33 Abs.  3 bis  6:  

Der Bundesminister für  Finanzen hat durch laufende Kotrol le dafür zu sorgen,  daß d ie 
Pensionskassen d ie gesetzl ichen Bestimmungen beachten.  Er kann d iese Aufgabe nur 
dann erfül len , wenn ihm die entsprechenden Informations- Eingriffs- und Einschaumöglich­
keiten zur Verfügung stehen. 

43. zu § 33 Abs. 7 und 8 :  

Die Bestimmungen über den Kostenersatz wurden den geänderten Aufsichtsbestimmungen 
angepaßt. 

44. zu § 33a : 

Die ausführl iche Regelung der Vor-Ort-Prüfungen sol l  dem Rechtsschutzinteresse der Be­
troffenen,  näml ich der geprüften Pensionskassen, Rechnung tragen. 

45. zu § 35 :  

Durch das Pensionskassengesetz in der  Stammfassung wurde im Jahre 1 990 der  Pensi­
onskassenbeirat geschaffen ,  um das umfassende fachl iche Wissen, der am Verhandlungs­
prozeß betei l igten Kreise für d ie Beratung der Pensionskassenaufsicht und damit auch für 
den begleitenden Aufbau der Pensionskassen zu nützen .  M itt lerwei le s ind d ie Pensions­
kassen etabl iert und d ie Praxis hat gezeigt ,  daß für einen laufenden Informationsaustausch 
keine derart formal isierte Form erforderl ich ist. Der Pensionskassenbeirat se lbst hat seine 
beabsichtigte Abschaffung aus d iesen Gründen auch zustimmend zur Kenntnis genommen.  

46. z u  § 36:  

zu Abs .  1 :  
Anpassung an § 73 BWG sowie an d ie Bestimmungen dieser Novel le zur umfassenden 
Information der Aufs ichtsbehörde. Außer den in diesem Absatz normierten Meldepfl ichten 
sieht das P KG für die Pensionskasse noch folgende Anzeigepfl ichten gegenüber dem Bun­
desmin ister für F inanzen vor: 
• Ausscheiden eines Arbeitgebers aus einem Konzern im Sinne des § 3 Abs.  3 (§ 1 7  

Abs . 3)  
• Bestel lung bzw. Wechsel des Aktuars (§ 20a Abs. 4) ,  
• Bestel lung bzw. Wechsel des Prüfaktuars (§ 2 1  Abs.  3) ,  
• Vorlage des geprüften Jahresabschlusses, des Prüfungsberichtes über den Jahresab­

schluß sowie der geprüften Rechenschaftsberichte der Veranlagungs- und Risikoge­
meinschaften (§ 30a Abs. 1 ) ,  

• Bestel lung des Abschlußprüfers (§ 3 1  Abs. 2 ) .  
Weitere Meldepfl ichten gegenüber dem Bundesminister für  F inanzen ,  d ie sich n icht an d ie 
Vorstände der Pensionskasse richten: 
• A ktionäre bzw. zukünftige Eigentümer 

Der beabsichtigte Erwerb von Antei len an der Pensionskasse sowie das 
Ü ber/Unterschreiten von Bete i l igungsgrenzen (§ 6a Abs. 1 und 2) 

• Prüfaktuar 
Vorlage des Prüfberichtes (§ 21 Abs. 8) 

• Prüfaktuar 
Festste l lung von Gesetzesverletzungen und Gefährdungstatbeständen bei Wahrneh­
mung seiner Aufgaben (§ 2 1  Abs. 9) 

• Abschlußprüfer 
Festste l lung von Gesetzesverletzungen und Gefährdungstatbeständen bei Wahrneh­
mung seiner Aufgaben (§ 31 Abs. 3) 

• 
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zu Abs.  2 und 3 :  
Mi t  dieser Cestimmung wird zumindest v ierteljährl ich e in  Nachweis über  das Vorhandensein 
der "Sondervermögen" der Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaften erforderl ich. Da das 
Vermögen der Veranlagungs- und R isikogemeinschaften zum Bi lanzstichtag jedenfa l ls  vom 
Abschlußprüfer zu prüfen ist, i st der Nachweis nur  unterjährig zu erbringen. A ls  Nachweis 
geeignet wird z. B .  d ie Vorlage 
• eines Depotauszuges oder e ine von der Depotbank bestätigte Vermögensaufstel lung 
• eines Kontoauszuges 
• eines G rundbuchsauszuges 
• einer Darlehensurkunde 
sein;  wobei die Ü bermittlung einer Kop ie ausreichen wird. 
Der b isherige § 36 Abs. 3 wurde nach § 6a Abs. 8 verlagert. 

47. zu § 41 Abs.  1 Z 1 :  

Anpassung der Verweise. 

48. zu § 46a : 

I m  Sinne der §§ 98,  99 BWG wurden für die Bestimmungen , die von Pensionskassen bzw. 
von Dritten verletzt werden können , Verwaltungsstraftatbestände geschaffen .  

49.  zu § 48 Abs.  1 :  

Anpassung der Verweise. 

50. zu § 48 Abs. 6 b i s  8 :  

Die zulässigen Übertragungsformen wurden u m  die aus der Praxis heraus benötigten zu­
sätzl ichen Tatbestände erweitert. 

zu Abs. 7: 
Bei  d i rekten Leistungszusagen ohne H interbl iebenenversorgung sol l  auch eine über maxi­
mal 1 0  Jahre vertei lte Übertragung möglich sein .  
Wesentl iche Änderungen einer di rekten Leistungszusage im Sinne des Abs.  7 s ind z. B .  
e i n e  Änderung d e s  Pensionsalters oder d e s  Beitrags- bzw. Leistungsrechtes .  N icht wesent­
l ich wird z .B .  d ie Änderung der Anpassung der Pension nach dem Verbraucherpreis index 
auf eine valor is ierte Pension im Sinne des § 24 sein .  

zu Anlage 1 zu Artikel I ,  § 30 : 

zum Formblatt A :  
Unter Aktiva , Pos.  D .  und Passiva, Pos .  F .  s ind d ie  Aktiva und Passiva der Veranlagungs­
und R is ikogemeinschaften summenmäßig darzuste l len .  Eine Aufg l iederung in  einzelne 
Veranlagungs- und Ris ikogemeinschaften ist n icht erforderl ich.  

zum Formblatt B:  
Die Pos.  I .  i st e benfa l ls  für a l le Veranlagungs- und Risikogemeinschaften aufsummiert dar­
zuste l len .  
U nter der Pos.  11 . 1 .  s ind die in den Beiträgen enthaltenen Verwaltungskostenzuschläge, d ie 
zu Lasten des Veranlagungsergebnisses verrechneten rechnungsmäßigen Aufwendungen 
für d ie Vermögensverwaltung und die zu Lasten der Veranlagungs- und R is ikogemeinschaf­
ten verrechneten tatsächl ichen Aufwendungen für abgefundene Ansprüche (Kürzungen bei 
Berechnung der Unverfal lbarkeitsbeträge) auszuweisen. 
U nter der Pos.  11. 8.  b) s ind auch al lfä l l ige Zuschüsse an die Veranlagungs- und R isi koge­
meinschaften zum Ausgle ich von Mindererfolgen aus der Veranlagung auszuweisen .  
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zu Anlage 2 zu Artikel I ,  § 30: 

zum Formblatt A :  
U nter Pos .  111. 4 .  und IV .  4. s ind Veranlagungen gemäß § 25 Abs.  1 Z 1 l it .  b) subl it .  ee) 
auszuweisen. 
Kurssicherungsgeschäfte , die bi lanzwirksam auszuweisen sind,  s ind beim jewei l igen 
Grundgeschäft auszuweisen. 

1 8  

U nter den Posten "sonstige Forderungen" und "sonstige Verbindl ichkeiten" s ind al le Forde­
rungen bzw. Verbindl ichkeiten auszuweisen, die keinen der vorhergehenden Forderungs­
oder Verbindl ichkeitsposten zuzuordnen s ind;  zu den Forderungen und Verbindl ichke iten 
zählen neben schuld rechtlichen Ansprüchen auch antizipative Posten .  
In den aktiven oder passiven Rechnungsabgrenzungsposten s ind ausschließl ich transitori­
sche Posten im Sinne des § 1 98 Abs. 5 und 6 HGB aufzunehmen. 
soweit Aktiva oder Pass iva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft keinem der vorher­
gehenden Posten des Formblattes A zuzuordnen sind ,  s ind sie i n  den Posten sonstige Akti­
va oder sonstige Passiva auszuweisen. 

zum Formblatt B :  
I n  d e r  Pos . A .  I .  s ind d i e  Veranlagungserträge vermindert u m  d i e  unmittelbar mit d e r  Veran­
lagung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen auszuweisen. Es s ind also z. B .  De­
potspesen ,  Kontoführungsgebühren,  Spesen für die Verwaltung der Kapita lanlagefonds 
und dg l .  vom jewei l igen Veran lagungsertrag abzuziehen und im Formblatt i s t  nur  der Saldo 
auszuweisen. U nter dem Posten "Verwaltungskosten der Veranlagung" s ind nur jene ge­
schäftsplanmäßigen Verwaltungskosten der Veranlagung auszuweisen, d ie in  der Pensi­
onskasse erfo lgswirksam verbucht werden . 
I n  der Pos. B .  V. s ind sämtliche Umbuchungen der Deckungsrückstel lung auszuweisen , die 
mit keiner Beitragszahlung im Zusammenhang stehen. Das sind z .B .  der Übergang vom 
Anwartschaftsberechtigten zum Leistungsberechtigten oder vom Leistungsberechtigten zum 
Hinterb l iebenen oder zu den H interbl iebenen. 

zum Formblatt C: 
U nter Pos. I .  sind die wesentl ichen versicherungsmathematischen Parameter der Veranla­
gungs- und Ris ikogemeinschaft wie z. B .  Rechnungsgrundlagen, Rechnungszins ,  rech­
nungsmäß iger Überschuß u .ä .  anzugeben. Weiters ist anzugeben, ob in der Veranlagungs­
und Risikogemeinschaft betrags- und/oder le istungsorientierte Zusagen verwaltet werden 
und a l lenfal ls von den üb l ichen Rahmenbedingungen abweichende Besonderheiten .  
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Formbl att A - Bi l anz der Pensionskasse 

AKTIVA 

A. Anlagevermögen1) 
I .  Immaterie l le  Vermögensgegenstände 
1 1 .  Sachanlagen 
1 1 1 .  Finanzanlagen 

B. Umlaufvermögen 1 )  
I .  Voräte 
1 1 .  Forderungen 
1 1 1 .  Wertpapiere und  Ante i le 
IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

D. Aktiva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 
I .  Bargeld und  Guthaben auf  Sch i l l i ng lautend 
1 1 .  Bargeld und Guthaben a u f  ausländische Währungen lautend 
1 1 1 .  Darlehen auf Sch i l l i ng la utend 
IV. Darlehen auf ausländ ische Währungen la utend 
V. Schu ldverschreibungen auf Schi l l ing lautend 
V I .  Schuldverschreibungen auf ausländ ische Währungen lautend 
VI I .  Sonstige Wertpapiere auf Schi l l ing lautend 
VI I I .  Sonstige Wertpapiere auf ausländ ische Währungen lautend 
IX. Gru ndstücke und Gebäude im In land 
X. Grundstücke und Gebäude im  Ausland 
X I .  Forderungen 
X I I .  Akt ive Rechnungsabgrenzungsposten 
X I I I .  Sonst ige Aktiva 

PASSIVA 

A. Eigenkapita l 
I .  G ru ndkapital 
1 1 .  Kapita l rücklagen 1 )  
1 1 1 .  Gewinnrücklagen 1 )  
IV. B i lanzgewinn/Bilanzverlust 

B. Unversteuerte Rücklagen 1 )  

C. Rückstel lungen 

Anlage 1 
zu Artikel I ,  § 30 

I .  Geschäftsplanmäßige Rückste l lung für d i e  nach Pensionsbeginn anfa l lenden 
Verwaltungskosten 

1 1 .  Andere Rückste l lungen 1 )  

D. Verbindl ichkeiten 1 )  

E. Rechnungsabgrenzungsposten 

F. Passiva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 
I .  Deckungsrückstel lung 
1 1 .  Schwankungsrückste l lung 
1 1 1 .  Verbindl ichkeiten 
IV. Passive Rechungsabgrenzungsposten 
V. Sonstige Passiva 

1 )  Die mit  Fußnote " 1 ),, gekennzeichneten, mit Buchstaben oder römischen Zahlen bezeichneten Hauptposten s ind in d ie  im H G B  mit 
arabischen Zahlen bezeichneten Einzelposten zu untergliedern 
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Formblatt B - Gewinn- und Verl ustrechnung der Pensionskasse 

I. Ergebnis der Vera nlagungs- und 
Risikogemeinschaft 

1 .  Veranlagungsergebnis 

a) Veran lagungserträge 

2. 

b) Zuschüsse aus dem Pensionskassenvermögen 
zum Ausgleich von M indererfolgen aus der 
Veranlagung 
(§ 2 Abs.  2 PKG) 

c) Veran lagungsüberschuß I 

d) Übertrag in  die Ergebn isverwendung 

Versicheru ngstechnisches Ergebnis 

a) Nettobeiträge 

b) Einste l l ung der in den Beiträgen enthaltenen 
Schwankungsrückste l lung in  d ie  
Schwankungsrückste l lung 

c) Auszahlungen von Leistungen 

d) Versicherungsergebnis 

e) Umbuchung der Deckungsrückste l lung 

f) rechnungsmäßige Z insen 

g) Zuweisung an die Deckungsrückste l lung 

h) Verminderung der Deckungsrückstel lung 

i )  Übertrag von Arbe itgeberbeiträgen gemäß 
§ 24 Abs. 7 PKG in  d ie Ergebn isverwendung 

j )  Vers icheru ngstechn isches Ergebnis 

k) Übertrag i n  d ie Ergebn isverwendung 

3. Ergebnisverwendung 

a) Übertrag des Veran lagungsüberschusses I 

b) Umbuchung der Schwankungsrückste l lung 

c). Veränderung der Schwankungsrückstel lung im 
Verg leich zum rechnungsmäßigen Überschu ß  

d )  Veran lagungsüberschuß " 

e) Veränderung der Schwankungsrückstel lung im  
Verg leich zum Mindestüberschuß 

f) Übertrag des versicherungstechn ischen 
Ergebnisses 

Anlage 1 
zu Artikel I ,  § 30 

± 

+ 

± 

± 

+ 

± 

± 

+ 

+ 

± 

± 

± 

± 

± 

+ 

± 

o 

o 
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g) Veränderung der SChwankungsrückstel lung aus 
dem versicherungstechnischen Ergebnis 

h) Auflösung von Überbeständen der 
Schwankungsrückstel lung 

i )  Auflösung e iner negativen 
Schwankungsrückstel l ung 

j) Aufwendungen für d ie  Ermitt lung von 
Überweisungsbeträgen 

k) Arbeitgeberbeiträge gemäß § 24 Abs. 7 PKG 

I) rechnungsmäßige Zinsen 

m)  verbleibendes Ergebnis der Veranlagungs- und 
R isikogemeinschaft 

n) Verwendung des verble ibenden Ergebn isses der 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

1 1 .  Erträge und Aufwendungen der 
Pensionskasse 

1 .  Vergütung zur Deckung der 
Betriebsaufwendungen 

2. Betriebsaufwendungen 

a) Personalaufwand 

- Löh ne 

- Gehälter 

+ 
+ 
+ 

- Aufwendungen fü r Abfertigungen und Pensionen .. � ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . . . ... . . . 
- Aufwendungen für gesetzl ich vorgeschriebene 
Sozia labgaben sowie vom Entgelt abhängige 
Abgaben und Pflichtbeiträge 

- sonst ige Sozia laufwendungen 

b) Abschre ibungen auf das Anlagevermögen 

c) sonst ige Betriebs- Verwa ltungs- und 
Vertriebsaufwendungen 

3.  Veränderung der geschäftsplanmäß igen 
Verwaltungskostenrückstel lung 

4. 

5.  

Finanzerträge 

a) Erträge aus Bete i l igungen 

b) Zinsenerträge und sonst ige laufende Erträge aus 
der Veran lagung der Eigenmittel und der n icht zu 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 
zugeordneten Fremdmittel 

c) Erträge aus dem Abgang von und der 
Zuschreibung zu Finanzanlagen, d ie  n icht den 
Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 
zugeordnet s ind 

Finanzaufwendungen 
a) Aufwendungen aus Bete i l igungen 

b) Abschreibungen auf sonstige Finanzanlagen, d ie  
n icht den Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaften zugeordnet sind 

c) Zinsen und ähnl iche Aufwendungen 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

+ 

+ 

2 

± 

+ 

+ 

± 

± 

o 

+ 

± 

+ 
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6. Sonstige Erträge und Aufwendungen 
a) Erträge 

b) Aufwendungen 

7. Ergebnis der gewöhnl ichen 
Geschäftstätigkeit 

8. Außerordentl iches Ergebnis 
a) außerordent l iche Erträge 

b) außerordentliche Aufwendungen 

9. Steuern von Einkommen und vom Ertrag 

1 0. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 

1 1 .  Veränderung von Rücklagen 
a) Zuweisungen 

- zu unversteuerten Rücklagen 

- zu Gewinnrücklagen 

b) Auflösungen 

- unversteuerter Rücklagen 

- von Kapitalrücklagen 

- von Gewinnrücklagen 

1 2. Gewinn-Nerlustvortrag 

1 3. Bi lanzgewinn/-verlust 

3 

+ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

± 

± 

+ 
....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. .  ; ............................ . . . . . . . . . . . . .  . 

± 

+ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+ 

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  

± 
± 

± 
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Anlage 2 
zu Artikel I ,  § 30 

Formblatt A - Vermögensaufstel lung einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

AKTIVA 

I. Bargeld und Guthaben auf Schi l l ing lautend 
1 .  Bargeld 
2. Guthaben bei Kredit instituten 

11. Bargeld und G uthaben a uf ausländische Währungen lautend 
1 .  Bargeld 
2. Guthaben bei Kredit instituten 

111. Darlehen auf Schi l l ing lautend 
1 .  Darlehen a n  den Bund oder a n  d ie  Länder  

Darlehen m i t  Bundes- oder Landeshaftung 
2 .  Darlehen mi t  Haftung e ines Kredit inst itutes 
3. Hypothekardarlehen 
4. Guthaben beim Arbeitgeber 

IV. Darlehen auf ausländische Währungen lautend 
1 .  Darlehen an den Bund oder an d ie  Länder  

Darlehen m i t  Bundes- oder Landeshaftung 
2. Darlehen mit Haftung eines Kred itinst itutes 
3 .  Hypothekardarlehen 
4 .  Guthaben beim Arbeitgeber 

V. Schuldverschreibungen auf Schi l l ing lautend 
1 .  Schuldverschre ibungen 
2.  Pfandbriefe ,  Kommuna lschu ldverschre ibungen 

Fundierte Bankschu ldverschrei bungen, Kassenobl igationen 
3. commercia l  papers 
4 .  Kapitalan lagefonds ,  d i e  z u  § 2 5  ( 1 )  Z 1 h inzuzurechnen sind 

VI. Schuldverschreibungen auf ausländische Wäh rungen lautend 
1 .  Schuldverschre ibungen 
2 .  Pfandbriefe ,  Kommunalschu ldverschreibungen 

Fundierte Bankschuldverschrei bungen , Kassenobl igationen 
3. commercia l  papers 
4.  Kapitalan lagefonds, d ie zu § 25 (1)  Z 1 h inzuzurechnen sind 

VII. Sonstige Wertpapiere auf Schi l l ing lautend 
1 .  Aktien 
2. Partiz ipationskapita l ,  Ergänzungskapital 

Genußscheine ,  Genußrechte 
3. Wandelschu ldverschreibungen 
4. Wertpapiere über Optionsrechte 
5. Kapita lan lagefonds, die zu § 25 ( 1 )  Z 2 h inzuzurechnen sind 

VIII .  Sonstige Wertpapiere auf ausländische Währungen lautend 
1 .  Akt ien 
2. Partizipationskapita l ,  Ergänzungskapital 

Genußscheine, Genußrechte 
3 .  Wandelschuldverschre ibungen 
4 .  Wertpapiere über Optionsrechte 
5 .  Kapita lan lagefonds, d ie zu § 25 ( 1 )  Z 2 h inzuzurechnen sind 

IX. Grundstücke und Gebäude im In land 
1 .  G rundstücke und Gebäude 
2 .  Veran lagungen gemäß § 2 5  Abs. 5 
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X. Grundstücke und Gebäude im Ausland 
1 .  G rundstücke und Gebäude 
2. Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 5 

XI. Forderungen 
1 .  für ausstehende Beiträge 

a) laufende Beiträge 
b) Beiträge aus einer Übertragung gemäß § 48 

2. für Zinsen 
a) abgegrenzte Zinsen 
b) Zinsforderungen aus einer Übertragung gemäß § 48 

3. gegenüber einer anderen Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
4. gegenüber der Pensionskasse AG 
5. sonst ige 

XII. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

XIII. Sonstige Aktiva 

PASSIVA 

I. Deckungsrückstel lung 
1 .  rur Anwartschaften 

a) Arbeitgeberantei l  
b) Arbeitnehmerantei l 

2. für l aufende Leistungen 
a) Arbeitgeberantei l 
b) Arbe itnehmerantei l 

1 1 .  Schwankungsrüc kstel lung 

1 1 1 .  Verbindl ichkeiten 
1 .  aus dem Ankauf von Vermögenswerten 
2 .  gegenüber Leistungsberecht igten 
3 .  gegenüber Arbe itgebern 
4 .  gegenüber einer anderen Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
5 .  gegenüber der Pensionskasse AG 
6.  sonstige 

IV. Passive Rechungsabgrenzungsposten 

V. Sonstige Passiva 

2 
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Anlage 2 
zu Artike l I ,  § 30 

Formblatt B - Ertragsrechnung einer Veran lagungs- und Ris ikogemei nschaft 

A. Veranlagungsergebnis 

I.  Veranlagungserträge 

Zinsenerträge 

Zinsenerträge gemäß § 48 

Erträge aus Schuldverschreibungen 

+ . .. .. . . . ........ . ............ ...... . . . .. . . . .  

+ .. . . . . .. . .... . . .. ..... ........ ............ . . 

± ............. . ... . .... ......... .... . . . . ..... 
Erträge a us sonstigen Wertpapieren .. ; . . . . . . ................. . ....... ... . . . . . 

Grundstückserträge (nach Abzug von Aufwendungen) .. ; ........ . ...... ........ ............... . 

11. 

1 1 1 .  

IV. 

Sonstige laufende Veranlagungserträge 

Zinsenaufwendungen 

Verwaltungskosten der Veran lagung 

Zuschüsse a us dem 
Pensionskassenvermögen zum Ausgleich 
von M indererfolgen a us der Veranlagung 
(§ 2 Abs. 2 PKG) 

Veranlagungsübersch u ß  I 

Übertrag in die Ergebnisverwendung 
(Pos.  C. 1 . )  

B. Vers i c herungstec hnisches Ergebnis 

I .  Nettobeiträge 

laufende Beiträge für Anwa rtschaftsberechtigte 

Einmalbeit räge 

für Anwartschaftsberechtigte 

für LeistungSberecht igte 

Beiträge gemäß § 5 Abs.  2 Z 2 BPG 

für Anwartschaftsberecht igte 

für Leistungsberechtigte 

Beiträge gemäß § 1 7  PKG 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

Beit räge gemäß § 41  PKG 

für Anwartschaftsberechtigte 

für LeistungSberechtigte 

Beiträge gemäß § 48 PKG 

± ............................ . ............... 

+ 

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+ . . . . . . • . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

+ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .  

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .  

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . . . ... . . . . . . . . .. . .  

+ .... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ............ 

± 

+ 

± 

± 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte + + 

o 

------
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1 1 .  Einstel lung der in  den Beiträgen enthaltenen 
Schwankungsrückstel lung in die 
Schwankungsrückstel lung für 

laufende Beit räge 

Einmalbe iträge 

Beiträge gemäß § 5 Abs. 2 Z 2 BPG 

Beiträge gemäß § 17 PKG 

Beiträge gemäß § 4 1  PKG 

Beiträge gemäß § 48 PKG 

11 1 .  Auszahlungen von Leistungen 

Alterspensionen, Hinterbliebenenpensionen und 
Inval id itätspensionen 

Unverfal lbarkeitsleistungen und Abfindungen 

IV. Versicherungsergebnis 

Versicherungsprämien 

Le istungen der Versicherer 

V. Umbuchung der Deckungsrückstel lung 

Auflösung bei Anwartschaftsberechtigten 

Auflösung bei Leistungsberechtigten 

Dotierung bei Anwartschaftsberechtigten 

Dotierung bei Leistungsberechtigten 

VI. rechnungsmäßige Zinsen (Pos. e XI l . )  

VI I. Zuweisung an die Deckungsrückstel lung 

für Anwartschaftsberechtigte 

fü r Leistungsberechtigte 

VIII .  Verminderung der Deckungsrückstel lung 

Alterspensionen,  H interbl iebenenpensionen und 
I nval id itätspensionen 

Unverfal lbarkeitsleistungen und Abfindungen 

für ohne Leistung erloschene Ansprüche 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

für Übertragungen gemäß § 5 Abs. 2 BPG 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

für Übertragungen gemäß § 1 7  PKG 

für AnwartSChaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

für Übertragungen gemäß § 41 PKG 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

IX. Ü bertrag von Arbeitgeberbeiträgen gemäß 
§ 24 Abs. 7 PKG in die Ergebnisverwendung 
(Pos. C.  XL)  

2 

+ ± 

+ 
+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ 
+ + 
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3 

X. Versicherungstechnisches Ergebnis 

für  Anwartschaftsberechtigle ± . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

für Leistungsberechtigte ± ± 

XI. Übertrag in die Ergebnisverwendung 
(Pos. C. VI.) ± 

0 

C. Ergebnisverwendung 

I . Übertrag des Veranlagungsüberschusses I 
(Pos. A. IV.) ± 

1 1 .  Umbuchung der SChwankungsrückstel lung 

Auflösung + 
....... . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 

Dotierung 0 

1 1 1 .  Veränderung der Schwankungsrückstel lung 
i m  Verg leich zum rechnungsmäßigen 
Überschuß 

Zuweisung gemäß § 24a Abs. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  

Auflösung gemäß § 24a Abs. 2 + ± 

IV. Veranlagungsüberschuß 1 1  + 

V. Veränderung der Schwankungsrückstel lung 
im Verg leich zum Mindestüberschuß 

Zuweisung gemäß § 24a Abs. 4 Z 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zuweisung gemäß § 24a Abs. 5 Z 1 

VI. Ü bertrag des vers icherungstechnischen 
Ergebnisses (Pos.  B. XI I . )  ± 

VII. Veränderung der Schwankungsrückstel lung 
aus dem versicherungstechnischen Ergebnis 

Zuweisung gemäß § 24a Abs. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Auflösung gemäß § 24a Abs. 6 + ± 

VIII .  Auflösung von Überbeständen der 
Schwankungsrückstel lung 

Auflösung gemäß § 24a Abs. 7 + 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Auflösung gemäß § 24a Abs. 8 + + 

IX. Auflösung einer negativen 
Schwankungsrückstel lung 

Auflösung gemäß § 24a Abs. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Auflösung gemäß § 24a Abs. 1 0  

X. Aufwendungen für die Ermitt lung von 
Überweisungsbeträgen 

für Anwartschaftsberechtigte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

für Leistungsberechtigte 

XI. Arbeitgeberbeiträge gemäß § 24 Abs. 7 PKG 
(Pos. B.  IX . ) + 
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XII. rechnungsmäßige Zinsen laut Pos. B. VI. 

XIII. verbleibendes Ergebnis der Veranlagur.gs­
und Risikogemeinschaft 

tür Anwartschaftsberechtigte 

tür Leistungsberechtigte 

XIV. Verwendung des verbleibenden Ergebnisses 
der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

Einste l lung in  die Deckungsrückstel lung 

tür Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

Entnahme aus der Deckungsrückstel lung 

tür Anwartschaftsberechtigte 

tür Leistungsberechtigte 

Guthaben des Arbeitge bers 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Le istungsberechtigte 

Nachschuß des Arbeitgebers 

für Anwartschaftsberechtigte 

für Leistungsberechtigte 

4 

± ............................................ 

± ± 

+ ............................................  

+ + 

+ 

+ + 

o 
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• 

• 
Formblatt C - Rechenschaftsbericht gemäß § 30 

I.  Eckdaten der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

11. Erläuterungen zur Vermögensaufstel lung der Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft nach Formblatt A 

Anlage 2 
zu Artikel I, § 30 

111. Erläuterungen zur Ertra gsrechnung der Vera nlagungs- und Risikogemeinschaft 

nach Formblatt B 

IV. Erläuterungen zur Schwankungsrückstel lung 

1 .  Höhe des Sol lwertes der Schwankungsrückstel lung (als Vomhundertsatz und 

betragsmäßig) 

2 .  A rt  d e r  Führung der Schwankungsrückstel lung gemäß § 24 Abs. 2 

V. Erläuterungen zur Bewertun g  

1 .  Al lgemeines 

2 .  Berücksichtigung erkennbarer R isken und drohender Verluste sowie 

Vornahme notwendiger Wertberichtigungen (§ 23 Abs. 2) 

VI. Inval id itätsvorsorge 

VII .  Erlä uterungen zur Führung der Pensionskonten 

VIII . Erläuterungen zur Internen Kontrol le 

IX. Anzah l  der 

Anwartschaftsberechtigten 

Leistungsberechtigten 

X. Bestätigung der Übereinstimmung der Pensionskassenverträ ge mit dem 

Pensionskassengesetz sowie mit § 3 Betriebspensionsgesetz 

XI.  Kurzbericht des Prüfaktuars 

XII. Bestätigung des Abschlußprüfers 
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